
Am 11./12. Februar hat eine
Sitzung des Unterausschusses
Binnenschifffahrt der Arbeits-
sicherheitsausschüsse der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen (BGF) statt-
gefunden. Im Unterausschuss
werden spezifische Themen
zur Arbeitssicherheit in der
Binnenschifffahrt beraten. Die
Sitzung fand in Duisburg statt.

Diesmal stand u.a. auf 
der Tagesordnung: Arbeits-
schutz auf Binnenschiffen bei
grenzüberschreitenden Besitz-
bzw. Bereederungsverhältnis-
sen. Globalisierung ist in aller
Munde und auch die Binnen-
schifffahrt ist davon betroffen.
Die Zeiten, in denen deutsche
Besatzungsmitglieder grund-
sätzlich auf in Deutschland 
zugelassenen Binnenschiffen
deutscher Eigner beschäftigt
waren, sind wohl endgültig
vorbei. Schiff in Malta regis -
triert, in Polen zugelassen,
rumänische Besatzungsmit-
glieder bei einem Luxembur-
ger Unternehmer angestellt
und Fahrt auf dem Rhein –
alles nichts Ungewöhnliches
mehr.

Doch wie steht es da mit
dem Niveau der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheits-
schutzes? Dieses besonders
für Arbeitnehmer wichtige
Thema wurde umfassend er-
läutert. Die Diskussion zeigte,
dass – auch wegen der neuen
EG-Binnenschiffs-Richtlinie –
die Unterschiede in den Bau-
und Ausrüstungsvorschriften 
im Hinblick auf den Arbeits-
schutz zwischen den Binnen-
schiffen, auf denen noch die
UVV gilt, und den übrigen
Schiffen nicht mehr so groß ist.

Ein weiteres Thema waren
Schutzimpfungen in der Bin-
nenschifffahrt.

Behandelt wurde auch das
Thema Signallichter an Ret-
tungswesten. Im Herbst vori-
gen Jahres war ein außen-
bords gefallener Schiffsjunge
u.a. auch deshalb gerettet
worden, weil seine Rettungs-
weste über ein automatisches
Blinklicht verfügte (der „Fah-
rensmann“ berichtete). Der
Unterausschuss nahm dies zur
Gelegenheit, dieses Thema
vertieft zu beraten.

Dipl.-Ing. Rolf Popp, Vorsit-
zender des internationalen
Normengremiums zu den Ret-
tungswesten und Leiter dieses
Sachgebietes in der Prüfstelle
des Fachausschusses, stellte
die unterschiedlichen Bauar-
ten vor. Danach ist Licht zwar
in den Normen geregelt, aber
nicht verpflichtend vorge-
schrieben. Ob es an Rettungs-
westen angebracht sein
muss – Nachrüstung ist ohne
Schwierigkeiten möglich –,
muss sich aus dem Ergebnis
der Gefährdungsbeurteilung
ergeben. 
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Wo uns der Schuh drückt

Unterweisen muss
eine angenehme

Pflicht sein
So entsteht Sicherheit am Arbeitsplatz

„Und denk dran – immer Abstand zur Winde.“ Doch daran
hat das Besatzungsmitglied bei der Arbeit weder gedacht
noch konnte ihm klar sein, welcher Abstand zur Winde der
richtige und nötige ist. Dann passierte der Unfall und der Mat-
rose wurde schwer verletzt. Hat er zuvor eine gründliche Un-
terweisung bekommen? Wusste er, wie er sich richtig verhal-
ten soll? Solche Fragen werden dann gestellt, wenn etwas
passiert ist, und dann ist es gut, wenn der Arbeitgeber die Un-
terweisung seiner Mitarbeiter ernst genommen hat. 

Aus dem Inhalt:
• Unterausschuss

Binnenschifffahrt
• Lebenslanges

Lernen
• Umgang mit Leitern
• Schulungsplan
• Umgang mit

Hydraulikleitungen

Wolfgang Schröder und Gerhard Schröders am Simulator.

Ausrüstungsvorschriften sind in -
zwischen weitgehend harmonisiert
Unterausschuss Binnenschifffahrt tagte

Papenburger 
Binnenschiffer 
bilden sich fort

Die Eissperre auf einigen
Flüssen und Kanälen in
Deutschland haben die Binnen-
schiffer aus Papenburg und
Umgebung zur eigenen Weiter-
bildung genutzt. Nach Rück-
sprache mit dem örtlich zustän-
digen Technischen Aufsichts-
beamten wurde kurzfristig ein
Tagesseminar organisiert. Auf
bewährte Weise wurde durch
„Telefonrundruf“ des Papen-
burger Binnenschiffervereins
die Teilnehmer über das bevor-
stehende Seminar informiert. 

17 Fahrensleute nahmen an
dem Seminar teil und infor-
mierten sich über das auch an
Bord notwendige Explosions-
schutzdokument. Weitere The-
men waren bei diesem Seminar
der Hautschutz – der zurzeit
auch Teil einer bundesweiten
Kampagne u.a. der Berufs-
genossenschaften und gesetzli-
chen Krankenkassen war – und
ein Exkurs in das Gefahr-
stoffrecht.

Binnenschifffahrt
auf www.bgf.de

Auf der Homepage der BGF
finden auch Binnenschiffer vie-
le relevante Informationen zum
Beispiel zu Rettungswesten und
Beibooten oder zu anerkann-
ten Sachverständigen für die
Prüfung von Flüssiggasanlagen
an Bord. Auch wenn Sie beab-
sichtigen, die vom Arbeits-
schutzgesetz geforderte Ge-
fährdungsbeurteilung vorzu-
nehmen und hierfür noch die
passenden Checklisten benöti-
gen, sind Sie auf der Internet-
seite www.bgf.de richtig. Unter
„Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz – Binnenschifffahrt“
hält die BGF aktuelle Informa-
tionen rund um die Binnen-
schifffahrt sowie Materialien
zum Download für Sie bereit.

Im Alltag ist das nicht immer
der Fall. Viele Vorgesetzte er-
leben die Unterweisung noch
immer als lästig und überflüs-
sig. Dabei haben Vorschriften
wie die nach einer Unterwei-
sung durchaus ihren Sinn. Un-
terwiesene Mitarbeiter kennen
die Arbeitsabläufe, wissen,
wie man Arbeitsmittel sicher
einsetzt. Sie wissen, welche
Gefahren mit welcher Tätig-
keit verbunden sind und kön-
nen danach handeln. Damit
arbeiten sie sicherer, Unfälle
und Ausfallzeiten werden ver-
mieden. Die Beschäftigten
sind motivierter und die Zu-
friedenheit erhöht sich. Unter-
weisungen sollten daher nicht
nur eine lästige, sondern eine
sinnvolle Pflicht und Maßnah-
me der Prävention sein. 

Unterweisungen müssen z.B.
bei neuen Mitarbeitern, bei In-
betriebnahme neuer Maschi-
nen und Anlagen, bei der 
Ausführung neuer bzw. selte-
ner Arbeitsvorgänge erfolgen.
Des Weiteren müssen Mitar-
beiter im richtigen Umgang
mit neuen Werkzeugen bzw.
Hilfsmitteln, im richtigen 
Umgang mit persönlicher
Schutzausrüstung und Ret-
tungseinrichtungen sowie im
richtigen Umgang mit Gefahr-
stoffen unterwiesen werden.
Nach einem Unfall bzw. 
Beinaheunfall hat nach der
Unfalluntersuchung eine er-
neute Unterweisung zu erfol-
gen. Die Unterweisungen sind
zu dokumentieren und von
den beteiligten Mitarbeitern
gegenzuzeichnen. Sie sind in
regelmäßigen Abständen,
mindestens jedoch einmal
jährlich, zu wiederholen.

Die Pflicht eine Gefähr-
dungsbeurteilung fürs Unter-

nehmen zu erstellen, Betriebs-
anweisungen anzufertigen
und die Mitarbeiter zu unter-
weisen, ist nicht neu. In Vor-
schriften wie z.B. der Betriebs-
sicherheitsverordnung, dem
Arbeitsschutzgesetz oder der
Gefahrstoffverordnung, um
nur einige zu nennen, kann
man es nachlesen.

Gerade nach einem Unfall
wird deutlich, wie hilfreich ei-
ne konsequente Arbeitsschutz-
struktur im Betrieb ist. Denn
bei einem solchen Unfall mit
schweren bzw. tödlichen Ver-
letzungen folgt immer eine
Untersuchung der Staatsan-
waltschaft. Sie kontrolliert, ob
der Unternehmer und seine
Führungskräfte die gesetzli-
chen Pflichten eingehalten ha-
ben. Das Prozedere ist immer
das gleiche: es wird nach der

Unterweisungen
sind sinnvoll

Gefährdungsbeurteilung ge-
fragt, ob die notwendigen 
Betriebsanweisungen vorhan-
den sind und schließlich wer-
den die Unterweisungsunter-
lagen angefordert. Gefragt
wird auch der Vorgesetzte vor
Ort. Der Unternehmer hat
zwar die Grundverantwor-
tung, doch im Zuge der Pflich-
tenübertragung hat jeder Vor-
gesetzte die Verantwortung
für seine ihm zugeteilten Mit-
arbeiter. 

Jeder Vorgesetzte sollte sich
über die Konsequenzen man-
gelnder Unterweisungen nach
einem schweren Unfall im 
Klaren sein – allerdings nicht
nur, im Mittelpunkt stehen soll-
te der Sicherheitsaspekt.

Frühling am Wasser
Die Tage werden länger, die Luft wird wärmer und das letzte Eis auf den Wasserstraßen gehört

der Vergangenheit an – es wird Frühling. Einen schönen Start in die wärmere Jahreszeit wünscht
Ihnen das Fahrensmann-Team.

Der Unterausschuss Binnen-
schifffahrt hat im Rahmen der
diesjährigen Frühjahrssitzung
in Duisburg eine Exkursion zum
Fahrsimulator für die Binnen-
schifffahrt am Schiffer-Berufs-
Kolleg Rhein durchgeführt. 

Sie konnten sich dabei von
den vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten, die der Simulator so-
wohl für die berufliche Erstaus-

bildung von Binnenschiffern,
wie auch für die Weiterbildung
bietet, überzeugen. Mit dem 
Simulator sind in der Erstaus-
bildung erste Fahrversuche 
völlig gefahrlos möglich. Aber
auch für „alte Hasen“ stehen
genügend Simulationsvarian-
ten zur Verfügung. Besonders
beeindruckend ist dabei die
Qualität der Simulation.

Besichtigung
des neuen
Fahrsimulators

Auch Mittel für
Wasserstraßen im
Konjunkturpaket

Im Rahmen der vom Bund
beschlossenen Konjunkturpro-
gramme sind auch Finanzmit-
tel für den Erhalt und Ausbau
der Bundeswasserstraßen vor-
gesehen. Sie sind für Investitio-
nen in den Erhalt und Ausbau
der See- und Binnenwasser-
straßen, z.B. am Mittellandka-
nal, Main-Donau-Kanal oder
an der Havel-Oder-Wasser-
straße, vorgesehen. Weiter
stehen Mittel für Pilotvorhaben
für innovative Techniken in der
Binnenschifffahrt zur Verfü-
gung. 

Signalleuchten bieten zusätzliche
Sicherheit.
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Hallo
Fahrensleute!

Lebenslanges Lernen
auch für Binnenschiffer

Die Ausbildungszahlen in
der Binnenschifffahrt sind in
den letzten Jahren erfreulich
hoch. Die jungen Leute sind
mit Motivation und Engage-
ment dabei – dies hat man
auch bei den Seminaren für
Auszubildende gesehen, die
die BGF in den letzten Mo-
naten angeboten hat. Die
Auszubildenden kommen
dann mit Elan auf die Schiffe
zurück. Da ist es ganz wich-
tig, dass dieser Elan nicht ge-
bremst, sondern sinnvoll ge-
nutzt wird. Motivieren Sie
Ihre Auszubildenden, das Er-
lernte umzusetzen. 

Dies ist ja nicht immer ein-
fach. Denn das Personal auf
den Schiffen wird immer ge-
mischter. Die Matrosen und
Decksleute kommen inzwi-
schen aus verschiedenen
Nationen, das Ausbildungs-
niveau ist ganz unterschied-
lich. Da sind ausgebildete
Binnenschiffer, die ihr
Handwerk verstehen, aber
noch Lücken bei ihren
Deutschkenntnissen aufwei-
sen. Bei anderen ist eher
Nachhilfe auch in Fachfra-
gen angesagt. Hier sind die
Vorgesetzten gefragt. Es ist
ihre Aufgabe, die notwendi-
gen Kenntnisse zu vermitteln
und zu unterweisen. Wie
notwendig dies ist, kann
man auf Seite 1 lesen.

Und auch die erfahrenen
Schiffsführer, die schon lan-
ge im Beruf sind, müssen im-
mer wieder neu dazulernen.
Da ändern sich nicht nur
Vorschriften wie jetzt beim
ADNR, sondern auch Tech-
niken. So findet auch in der
Binnenschifffahrt immer
mehr EDV Einzug in die Ta-
gesarbeit. Bei den selbst-
ständigen Partikulieren so-
wieso und auch bei den
angestellten Schiffsführern
wird die PC-Nutzung immer
wichtiger. Und damit auch
die Weiterbildung für die
Beschäftigten. Lebenslanges
Lernen ist das Stichwort.

Aber wie organisiert man
das in einem Beruf, der
nicht an einer festen Stelle
ausgeübt wird, sondern bei
dem man ständig unterwegs
ist? Und was heißt lebens-
langes Lernen überhaupt?

Welche Möglichkeiten fernab
der klassischen Schulbank
gibt es? Fragen, denen sich in
der Reederei die Personalver-
antwortlichen, die für die Wei-
terbildung der Mitarbeiter zu-
ständig sind, stellen. Aber sie
sind auch ein Thema für den
Partikulier mit nur wenigen Be-
schäftigten. 

Patentlösungen gibt es hier
nicht, aber einige Tipps. Wer
sich Gedanken zur Unterwei-
sung oder sogar zur Weiterbil-
dung macht, sollte sich
zunächst fragen, welche
Kenntnisse der Mitarbeiter ha-
ben muss und wo es bei ihm
noch fehlt. Und lebenslanges
Lernen beginnt schon bei der
Einarbeitung der neuen Mitar-
beiter. Richtige und umfassen-
de Einarbeitung erleichtert
später die Arbeitsausführung.
Integriert werden sollten be-
reits hier die notwendigen Un-
terweisungen zum sicheren
Arbeiten. Und wer nicht weiß,
wie er dies machen soll, dem
seien die Seminare der BGF
ans Herz gelegt. 

Die BGF bietet nicht nur 
Seminare zu vielen verschie-
denen Arbeitsschutzthemen
an, sondern man kann bei ihr
auch das „Wie sag’ ich’s 
meinem Mitarbeiter?“ lernen.
Schauen Sie doch einmal rein
in das Seminarprogramm 
der BGF. Auf Seite 5 dieses
Fahrensmannes sind die für
die Binnenschifffahrt relevan-
ten Seminare aufgelistet. 
Weitere finden Sie auf der 
Homepage der BGF unter
www.bgf.de und dort unter
der Rubrik Seminare und
Lehrgänge.

Für viele andere Themen
bieten externe Anbieter ein

reiches Angebot. Auch für
Themen aus der Binnen-
schifffahrt. 

Exemplarisch seien ge-
nannt: das Angebot des 
Arbeitgeberverbandes der
Deutschen Binnenschifffahrt
auf dem Schulschiff Rhein,
des Fortbildungszentrums
Hafen Hamburg oder 
des Binnenschiffer-Ausbil-
dungszentrums in Magde-
burg. 

Wenn es Ihrem Personal
eher an Sprachkenntnissen
fehlt, dann kann man auch
elektronische Angebote 
nutzen. Es gibt Sprach-
programme, bei denen 
audiovisuelle Medien mit
ge druckten Informationen
kombiniert werden, kurze
Filmsequenzen ergänzen
das Geschriebene. 

Und ganz wichtig ist es,
miteinander zu sprechen.
Ermuntern Sie auch Ihre Mit-
arbeiter dazu, zu sprechen
und sich auszutauschen.
Und vergewissern Sie sich,
dass Ihre Mitarbeiter Sie
verstanden haben.

Und nicht zu unterschät-
zen ist das gute Vorbild.
Oder wollen Sie, dass Ihr
Schiffsjunge vom Seminar
zurückkommt und sich bes-
ser auskennt als Sie? 

Vielleicht kann man dies
noch bei der PC-Nutzung
akzeptieren, auch in vielen
Familien sind hier die 
Kinder versierter als ihre 
Eltern. Aber vielleicht schaut
nicht nur Ihr Junior, son-
dern auch Ihr Schiffsjunge
erstaunt, wenn er mit -
bekommt, dass Sie sich 
weiterbilden und nicht nur 
in Fachfragen, sondern
auch beim PC auf dem 
Laufenden sind. 

Wie bereits gesagt, 
die Seminare der BGF 
finden Sie auf Seite 5 des
Fahrensmannes. Viel Spaß
beim Auswählen und beim
Lernen.

Ihre

Im November 2008 hat erst-
malig ein Seminar zur Fortbil-
dung von Ärzten und Ärztin-
nen zum Thema arbeits-
medizinische und verkehrs-
rechtliche Vorsorgeuntersu-
chungen in der Binnenschiff-
fahrt stattgefunden. Eine
verkehrsrechtliche Vorschrift
sieht vor, dass vorwiegend nur
die Ärzte des arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechni-
schen Dienstes der BGF be-
fugt sind, medizinische Unter-
suchungen durchzuführen, die
für die Patenterteilung – und
bei über 50-jährigen Schiffs-
führern – die Weitergeltung
der Patente Voraussetzung
sind. Für die Qualitätssiche-
rung dieser Untersuchun -
gen ist u.a. die Teilnahme 
an diesem Seminar unabding-
bar.

Fast 50 Ärzte und Ärztinnen
folgten der Einladung zu 
dem von der BGF und der

ASD GmbH gemeinsam in
Duisburg durchgeführten Se-
minar. Themen wie Gefähr-
dungsbeurteilung, generelle
Verkehrseignung in der Bin-
nenschifffahrt oder Tauglich-
keit als Schiffsführer bei 
bestimmten chronischen Er-
krankungen fanden starke 
Beachtung und wurden fach-
lich diskutiert.

Auf großes Interesse stießen
Vorträge, in denen die ver-
schiedenen Schiffstypen und
damit verbundene spezifische
Belastungen für die Schiffsfüh-
rer und die übrigen Besat-
zungsmitglieder vorgestellt
wurden. Ausführungen zu den
Einflüssen, welche Mindestbe-
satzungen, Ruhezeiten und
Freizeitregelungen auf die Ar-
beits- und Verkehrssicherheit
haben, rundeten die Informa-
tionen ab. 

Den Abschluss des Tages
bildete ein Besuch des Schif-

Ärzte lernten dazu
BGF und ASD bildeten 50 Mediziner fort 

fer-Berufskollegs Rhein in
Duisburg-Homberg. Bei dem
jüngst in Betrieb genommenen
Fahrsimulator für die Binnen-
schifffahrt konnten die Ärzte
und Ärztinnen verschiedene
Normal- und Extremsituatio-
nen des Schiffsführer-Alltags
nachempfinden (z.B. unsichti-
ges Wetter, träge reagierende
Schiffe). Die Erfahrungen im
Simulator rundeten die theo-
retischen Ausführungen des
Vormittags ab. Bei der Über-
gabe der Teilnahmebescheini-
gung des Seminars wurde
nochmals bekräftigt, dass 
die Informationen, die Er -
fahrungen und Diskussionen 
dieses Tages eine wichtige 
Hilfestellung bei der zukünfti-
gen Beurteilung der Tauglich-
keit zu Schiffsführern sein
wird. 

Es ist geplant, das Seminar
gegen Ende dieses Jahres zu
wiederholen.

Unterwegs zwischen Wien und Bratislava.

Der Schiffsführer hat vom Steuerhaus aus das Schiff im Griff.

Nach einigen Umbauten,
bei denen bis auf das Achter-
schiff mit der Antriebsanlage
neue Doppelhüllenschiffe ent-
standen, erfolgte mit 
dem Doppelhüllen-Tankschiff
„Bernhard Dettmer“ die Inbe-
triebnahme eines vollständig
neuen Schiffes. Das Fahrzeug
wird seiner Bezeichnung 
Doppelhüllen-Tankschiff weit
mehr gerecht, als es die Vor-
schriften verlangen. Nicht nur
der Ladungsbereich wurde
dementsprechend ausgeführt,
sondern auch der vordere Ma-
schinenraum erhielt Wallgän-
ge sowie Doppelboden und
selbst der Maschinenraum
kann durch eine geschickte
Anordnung von Ballast- und
Frischwasserzellen als in Dop-
pelhülle ausgeführt gelten. 
Alle Verbrauchstanks für
Brennstoff, Schmier- und Altöl
sind im Bereich der Außenhaut
doppelwandig.

Das neue Schiff der Ree-
derei, benannt nach einem der
beiden Firmengründer Bern-
hard und Wilhelm Dettmer,
wurde auf der Hitzler-Werft in

Lauenburg/Elbe gebaut. Mit
ihren Hauptabmessungen von
LxBxT = 100,00 m x 9,50 m x
3,00 m trägt die Bernhard
Dettmer 1831 t in 10 Tankabtei-
lungen, je 5 auf Bb- und Stb-
Seite. Der installierte Antriebs-
motor von der Firma MTU leis-
tet 1140 kW bei 1600 Upm und
sorgt über ein Reintjes-Getrie-
be und dem in einer 
Düse laufenden 5-flügeligen-
Tip-Rake-Propeller für den
nötigen Vortrieb.

Ausführung in 
Doppelhülle

Die Manövrierfähigkeit des
Schiffes wird durch ein Vierka-
nal-Bugstrahlruder der Firma
Verhaar erhöht, dessen An-
trieb ein 551 kW leistender Vol-
vo Penta-Motor übernimmt. 

Das Schiff ist als Doppelhül-
len-Tankschiff Tanker ADNR
Typ N-offen leckstabil vom
Germanischen Lloyd klassifi-
ziert. Die Be- und Entladung
des Schiffes kann fernge -
steuert über eine Siemens-SPS

Laden und Löschen erfolgt
ferngesteuert
Neue Tankschiffsgeneration für B. Dettmer 

mit Touchpanels im geschlos-
senen Gaspendelverfahren er-
folgen. Die Fernbedienung
und Überwachung des Lade-
und Löschvorganges bedeutet
für die Besatzung eine erhebli-
che Verbesserung der Arbeits-
bedingungen im Vergleich zu
bisherigen Arbeitsverfahren.
Offene Tanks oder von Hand
zu bedienende Stellteile wie
Handräder an den Ventilen
lassen sich hier nicht finden.

Wer nach getaner Arbeit
seine Ruhe an Bord finden will,
hat dazu Gelegenheit in den
klimatisierten und komfortabel
ausgestatteten Wohn- und
Schlafräumen. Hier wurde
sehr große Sorgfalt auf die
Schallisolierung verwandt. 

Die elastisch gelagerte
Wohnung ist im gesamten In-
nenbereich aufwendig isoliert
worden, sodass Schallbrücken
vermieden werden konnten,
und im Ergebnis Schallpegel-
werte im Wohnbereich von
53 – 59 dB (A) – gemessen bei
100 % Maschinenleistung – er-
reicht werden; Werte, die für
sich sprechen.

Die Reederei B. Dettmer ist in der Binnenschifffahrt bekannt für eine moderne und innova-
tive Flotte von Trockenfracht- und Tankschiffen. Im vergangenen Jahr wurde neben der fort-
geführten Modernisierung der vorhandenen Fahrzeuge neuer zusätzlicher Frachtraum durch
den Neubau von Tankmotorschiffen geschaffen.  

Direktverbindung auf der Donau
Unsere Nachbarn zeigen es. Städteverbindungen sind auch auf dem Wasser möglich. Seit Mai

2008 ist der zweite Katamaran zwischen Wien und Bratislava unterwegs. Zwischen den beiden
Donau-Metropolen verkehren jetzt fünfmal täglich zwei Twin City Liner auf der Donau. Die Kata-
marane haben seit 2006 bereits mehr als 260.000 Fahrgäste befördert.
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Der richtige Umgang mit Leitern

Kriterien für die
Auswahl festlegen

Benutzung nach
Bestimmung

Leitern regel-
mäßig prüfen

Wer den „Fahrensmann“ re-
gelmäßig liest, stellt fest, dass
in der Unfallchronik immer
wieder von Stolper-, Rutsch-
und Sturzunfällen berichtet
wird. Dabei sind die Unfallur-
sachen vielfältig, z.B. Stolper-
stellen an Deck, ungesicherte
Decksöffnungen, Niedergän-
ge und nicht zuletzt der Ein-
satz von Leitern. Die Meldun-
gen zu den Unfällen mit
teilweise schweren Verlet-
zungsfolgen lesen sich dann
so oder ähnlich: „Beim Ein-
stieg in den Laderaum rutschte
die Leiter seitwärts weg und
der Steuermann fiel dreiein-
halb Meter tief in den leeren
Laderaum.“

Über alle Branchen werden
im Jahr mehr als 20.000 Ar-
beitsunfälle beim Umgang mit
Leitern und Tritten registriert,
wobei die etwa 500 Unfälle
an fest verlegten Steig- und
Mastleitern nicht berücksich-
tigt sind. Es wird nicht möglich
sein, ein stolperfreies Schiff zu
konstruieren und zu jedem Teil
des Schiffes sichere Treppen
mit Geländern anzubringen.
Oftmals gelangt die Besat-
zung ohne eine Anlegeleiter
nicht an Land bzw. an Bord
und ebenso nicht in den Lade-
raum. Daher werden Leitern
immer wieder an Bord
benötigt. Grund genug für
den „Fahrensmann“, sich des
Themas anzunehmen.

Umständlich 
an Bord

Die universell einsetzbare
Leiter gibt es nicht. Deshalb
kommen in der Regel verschie-
dene Leitern zum Einsatz. Be-
vor eine Auswahl erfolgt, soll-
ten Kriterien festgelegt
werden, die die zu erwarten-
den Einsatzbedingungen ab-
decken. Als Grundlage kann
die im Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) und in der 
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) geforderte Beurtei-
lung der Arbeitsbedingun-
gen (Gefährdungsbeurteilung)
herangezogen werden. Fol-
gende Kriterien sind insbeson-
dere auch für die Auswahl von
Leitern an Bord zu berücksich-
tigen:

Arbeitsaufgabe (soll die Lei-
ter als Arbeitsplatz oder als
Zugang dienen?), Arbeitswei-

se auf Leitern (z.B. Übersteige-
verbot bei Stehleitern), Wahl,
ob Sprossen- oder Stufen -
leitern in Abhängigkeit von
der Benutzungsdauer, zulässi-
ge/erforderliche Tragkraft (z.B.
Standard-Tragfähigkeit von
maximal 150 kg), Beschaffen-
heit der Aufstellflächen (z.B.
glatt, uneben) sowie die Auf-
stellungsumgebung (z.B. elek-
trische Anlagen; Bereiche mit
Explosionsgefahr). Zusätzlich
können, je nach Arbeitsaufga-
be und Arbeitsbedingungen,
Zubehörteile für Standardlei-
tern oder speziell angefertigte
Leitern erforderlich sein.

Als Ergebnis können ver-
schiedene Leiterarten aus 
unterschiedlichen Werkstoffen
ermittelt werden. Als Hilfestel-
lung bei der Auswahl von Lei-
tern kann die Berufsgenos-
senschaftliche Information
„Handlungsanleitung für den
Umgang mit Leitern und Trit-
ten“ (BGI 694) herangezogen
werden.

Wo es möglich ist, sind 
fest verlegte Steigvorrichtun-
gen bevorzugt einzubauen.
Grundsätzlich sieht dies 
auch die Binnenschiffsunter -
suchungsordnung für den 
Bereich der Laderäume vor,
wobei die Ausführung nach
der Europäischen Norm EN
13574 erfolgen kann. Die
Norm umfasst neben den
Steigleitern, den Steigeisen-
und Sprossengängen auch 
die in den Schotten sogenann-
ten integrierten Aufstiege. Die
Möglichkeit der Aus- und
Nachrüstung mit festen Auf-
stiegen ist allerdings nicht 
immer gegeben. Auch die 
Binnenschiffsuntersuchungs-
ordnung sieht in diesem 
Ausnahmefall zwei tragbare 
Raumleitern (Anlegeleitern)
vor. An Bord kommen hierbei
überwiegend leichte Alumi -
niumsprossenleitern zum Ein-
satz, die allerdings nicht nur
zum Einstieg in den Laderaum
eingesetzt werden, sondern
überall, wo es entsprechende
Höhenunterschiede zu über-
winden gilt, sei es als Zugang
oder als kurz fristiger Arbeits-
platz.

Die leichte Aluminiumleiter
wird bevorzugt angeschafft,
da die vergleichbare Holzlei-
ter sehr viel schwerer und da-
mit unhandlicher ausfällt. Wo
Licht ist, ist leider auch Schat-

ten. Die leichten Alu-Leitern
sind empfindlich gegen Stoß-
und Schlagbeanspruchung
und neigen eher zum Rutschen
und Drehen bei ausmittiger
Belastung.

Bei der Benutzung der häu-
fig angewandten Sprossenan-
legeleitern sind einige wichti-
ge Regeln zu beachten:
• Prüfen Sie die Leitern auf

Beschädigungen. Beschä-
digte Leitern sofort aus dem 
Verkehr ziehen und nicht
behelfsmäßig „flicken“.

• Beseitigen Sie Verunreini-
gungen an der Leiter (z.B.
nasse Farbe, Öl, Fett). 
Verwenden Sie nur saubere 
Leitern.

Empfindliche 
Aluleitern
• Stellen Sie die Leitern nur

auf rutschsicheren Böden
auf; alles „Störende“ (z.B.
Ladungsreste) vom Boden
entfernen; sofern dies nicht
möglich ist, sind zusätzliche 
Maßnahmen für die Stand-
sicherheit durchzuführen.

• Der richtige Anlegewinkel
beträgt 65° – 75°.

• Stellen Sie die Leitern auf 
ihre Füße, nicht auf ihre
Sprossen.

• Leitern, die zum Überstei-
gen (z.B. des Lukensülles)
genutzt werden, müssen an 
beiden Holmen gegen Kip-
pen und Wegrutschen gesi-
chert sein und mindestens
1 m über die Austrittsstelle
hinausragen, wenn keine
andere Haltemöglichkeit
vorhanden ist; Sprossen
über der Austrittsstelle dür-
fen nicht begangen werden.

• Lehnen Sie sich bei Arbeiten
auf der Leiter nur soweit
seitlich hinaus, dass der
Körperschwerpunkt zwi-
schen den Leiterholmen
liegt und beide Füße auf
derselben Sprosse stehen.
Tipps für den sicheren Um-

gang mit Leitern enthalten die
vom Hersteller auf der Leiter
angebrachten Piktogramme
und mitgelieferten Benutzer-
informationen gemäß der 
Europäischen Norm EN 131-
3:2007.

Die in vielen Fällen unent-
behrlichen Leitern werden lei-
der viel zu oft „stiefmütterlich“
behandelt, sodass sie im Ein-
satzfall nicht sicher zur Verfü-
gung stehen. Wann ist eine
Leiter nicht mehr einzusetzen,
der Fachmann spricht von
„ablegereif“, und wer be-
stimmt darüber? In der BGI
694 heißt es dazu:

„Der Unternehmer hat
dafür zu sorgen, dass Leitern
. . . (und Tritte) wiederkehrend
auf ordnungsgemäßen Zu-
stand geprüft werden (Sicht-
und Funktionsprüfung). Hierzu
sind Art, Umfang und Fristen
erforderlicher Prüfungen fest-
zulegen.

Der Unternehmer hat ferner
gemäß § 3 Abs. 3 der Be-

triebssicherheitsverordnung
die notwendigen Vorausset-
zungen zu ermitteln und fest-
zulegen, welche die Person er-
füllen muss, die von ihm mit
der Prüfung von Leitern zu be-
auftragen ist.

Die Prüfungen sollten mit
Hilfe von Checklisten erfolgen.
Ein Beispiel findet man im An-
hang 2 der BGI 694. Eine
Nummerierung der Leitern hat
sich bei der Erfassung und
Prüfung bewährt. Bei der Prü-
fung sollte besonders auf 
folgende Punkte geachtet 
werden: Verschleiß, Verfor-
mung und Zerstörung von
Bauteilen, fehlende Bauteile
und ordnungsgemäße Funk-
tion der Verbindungselemente
(z.B. Gelenke).Bei Anlegeleitern diese immer sichern.

Bei Alu-Leitern auf sicheren Stand achten und nicht überlehnen.

Personen mit ausreichenden
handwerklichen Kenntnissen
und Fertigkeiten können In-
standsetzungsarbeiten kleine-
ren Umfangs an Leitern 
durchführen (z.B. Auswech-
seln/Einbau von Leiterfüßen;
Kürzung der Leiter bei 
Beschädigung der Holm -
enden; Austausch von ein-
schraubbaren Sprossen –
nach den Anleitungen des
Herstellers).

Die Lagerung der Leitern
sollte gegen schädigende Ein-
wirkungen geschützt erfolgen.
Schäden können je nach
Werkstoff, z.B. durch Witte-
rungseinflüsse, sonstige Feuch-
tigkeits- und Temperaturein-
flüsse, Säure- und Laugenein-
wirkungen, eintreten.

Auf fehlende Teile achten
Hinweise für die Wartung und Lagerung

Eingebaute Laderaumleitern können nicht kippen.

Die Hinweise zur Leiteraus-
wahl, die Regeln und Tipps für
den sicheren Umgang mit 
Leitern sind in den regelmäßig

durchzuführenden Unterwei-
sungen der Mitarbeiter 
zu berücksichtigen. So wird
verdeutlicht, dass Arbeiten

von Leitern erfahrungsge-
mäß gefährlicher als von 
anderen Arbeitsmitteln aus
sind.
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Eisbrecher leisteten gute Arbeit
Vor allem im Berliner Raum gab es Eisdicken bis zu 20 cm

Er war wieder da, der Win-
ter mit all seinen schönen und
weniger schönen Erscheinun-
gen. Für die Wintersportler ei-
ne Zeit, die mit Erholung 
und Entspannung vielleicht im 
Pulverschnee verbunden war.
Und bei den Autofahrern 
stellte sich morgens die bange
Frage nach den Straßenver-
hältnissen, die entscheidende
Frage, um unfallfrei zur Arbeit
zu kommen.

Bei den Binnenschiffern ist
der Einfluss des Wetters aber
oftmals gravierender und sie
müssen sich fragen: „Werden
wir dieses Jahr den Winter oh-
ne Eis überstehen oder zwingt
uns die Witterung zu einer
Pause und wie verdienen wir
dann unser Geld?“ Außerhalb
des Rheinstromgebietes war

Zwangspause der 
Frachtschiffer
es in diesem Jahr wieder ein-
mal soweit: Die Binnenschiffer
waren zu einer Zwangspause
gezwungen, das Befahren der
Wasserstraßen war nicht mög-
lich. Die Fahrgastschiffer trifft
dies nicht ganz so gravierend,
ihr Betrieb ist eher auf die
wärmere Zeit ausgerichtet.
Die Fahrgastschiffer können
deshalb den Winter zur Erho-
lung und zum Kräftesammeln
für die arbeitsreiche Sommer-
saison nutzen. 

In der Frachtschifffahrt da-
gegen war auf fast allen 
Wasserstraßen der Zonen 3
und 4 eine Zwangspause an-
gesagt. Bei extremen Minus-
graden von bis zu 20 Grad in
der Nacht wuchs das Eis
enorm an. Eisstärken von
durchschnittlich 10 bis 15 cm
waren schnell entstanden. Auf
einigen Wasserstraßen wur-
den sogar Eisdicken von 
20 cm gemessen. Die von den
Wasser- und Schifffahrtsäm-
tern herausgegebenen Eisla-
geberichte waren daher für
die meisten Gewässer mit der
Bemerkung „gesperrt“ oder
zumindest „behindert“ einge-

Eisbrecher waren im Dauereinsatz.

stuft. Und das für die Schiff-
fahrt so schwerwiegende Wort
„PACKEIS“ war ebenfalls zu
lesen.

Dort wo die Versorgung 
von Heizkraftwerken einen
ganzjährigen Betrieb notwen-
dig machen, war der Schiff-
fahrtsbetrieb nur mit Hilfe 
von Eisbrechern aufrechtzuer-
halten. So wurde in Berlin 
zwischen dem Hafen Königs-
wusterhausen und dem Heiz-
kraftwerk Klingenberg we -
nigstens eine Fahrrinne für die
Schubbootverbände eisfrei
gehalten. Und die Eisbrecher
vom WSA Berlin haben ihre
Arbeit gut gemacht. Die Ver-
sorgung mit Fernwärme für
zahlreiche Haushalte und 
Industriebetriebe konnte so 
sichergestellt werden.

Auf der Oder waren deut-
sche und polnische Eisbrecher
gemeinsam im Einsatz. Auch
wenn die Schifffahrt bei ex -
tremen Wetterlagen trotz Eis-
brecher zum Erliegen kommt,

weil der Eisaufbruch nicht
überall gesichert werden
kann, so ist für die Mitarbeiter
des WSA ein begrenzter 
Einsatz der Eisbrecher zur 
Vermeidung von Schäden 
an Wasserbauwerken und
Brücken  notwendig.

Gut in Schuss
gehalten

Den Besatzungen der Eis-
brecher rund um Berlin, aber
auch allen anderen Schiffsbe-
satzungen sei für ihren großen
Wintereinsatz gedankt. Um
den harten Einsatz gut über-
stehen zu können, haben die
Wasser- und Schifffahrtsämter
ihre Eisbrecherflotte in den
vergangenen Jahren ständig
in Schuss gehalten. Die Haupt-
maschinen wurden überholt,
Steuerhäuser mit den dazu-
gehörenden Steuerpulten wur-
den erneuert und der Innen-
ausbau wurde den heutigen

Lebensbedingungen ange-
passt. So wurden die Eisbre-
cher vom WSA Brandenburg,
Magdeburg und Berlin in der
Werft Malz mit diesen umfas-
senden Instandsetzungen aus-
gezeichnet auf „ihre Eiszeit“
vorbereitet. 

Eine kritische Anmerkung
sei an dieser Stelle gestattet.
Es ist schade, wenn man 
in den Abendnachrichten der
Regionalsender sehen muss,
dass Eisbrecherbesatzungen
ohne die erforderliche
Schutzausrüstung im Einsatz
gefilmt werden. So gesehen im
NDR beim Einsatz des Eisbre-
chers im Hamburger Hafen.
Bei Arbeiten im Decksbereich,
dort wo keine ausreichende
Absturzsicherung vorhanden
ist, muss die automatisch 
aufblasbare Rettungsweste
stets am Mann sein, be-
sonders bei den extremen 
Witterungsbedingungen im
Winter. Daran muss erinnert
werden.

Im vergangenen Jahr haben
fünf Fahrensleute auf deut-
schen Binnenschiffen bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit ihr
Leben verloren. Das ist bezo-
gen auf die wenigen Tausend
an Bord beschäftigten Mitar-
beiter eine sehr hohe Zahl,
auch wenn sie im Durchschnitt
der letzten zehn Jahre liegt: je-
weils drei bis sechs tödliche
Arbeitsunfälle; nur 2005 gab
es mit zwei Fällen weniger.

Zwei Schwerpunkte fallen
dabei auf: Todesfälle als Fol-
ge von Explosionen und durch
Ertrinken. 

So ereigneten sich gleich an
einem Tag im Juli 2008 zwei
Explosionen auf Tankschiffen,
einmal auf der Mosel, das an-
dere Mal auf dem Main. Bei-
de endeten mit tödlichem Aus-
gang für den Betroffenen.
Beide Male war Leichtsinn mit
im Spiel. Bei einem der Unfäl-
le wurden Schweißarbeiten an
einem nicht entgasten Tank
bzw. Kofferdamm durchge-
führt, es musste also zwangs-
läufig zur Explosion kommen.
Im zweiten Fall wurde mit ei-
ner nicht mehr nachzuvollzie-
henden Zündquelle in einem
Raum der Maschinenkammer,
in dem Farben und Verdün-
nung gelagert waren, die Ex-
plosion ausgelöst. 

Obwohl es allseits bekannt
sein müsste, weist der Fahrens-
mann hier doch noch einmal
ausdrücklich darauf hin: Fin-
ger weg von Feuer und offe-
nem Licht, wenn nicht ganz si-
chergestellt ist, dass keine
explosionsfähige Atmosphäre
vorhanden ist.

Die anderen drei Unfälle
waren Ertrinkungsunfälle, ei-
ner während der Arbeit an
Deck, zwei bei der Rückkehr
vom Landgang. Bei letzteren
war wieder Alkohol im Spiel
wie bei den meisten Ertrin-
kungsunfällen der Jahre da-
vor. Aber auch der dritte Er-
trinkungsunfall im Vorjahr, ein
Sturz außenbords während
der Arbeit an Deck auf dem
Gang zum Vorschiff, wäre ver-
meidbar gewesen. Der Matro-
se trug weder vernünftiges
Schuhwerk noch eine Ret-
tungsweste, und das, obwohl
auf dem Schiff an dieser Stelle
kein Gangbordgeländer vor-
handen war. Konsequentes
Einhalten der Vorschriften
durch den Arbeitnehmer 
(Tragen der persönlichen
Schutzausrüstung), aber auch
durch den Arbeitgeber (Set-
zen des Geländers, Kontrolle
des Mitarbeiters auf Einhal-
tung der Verpflichtung, geeig-
netes Schuhwerk und Ret-

tungsweste zu tragen) hätte
diesen tödlichen Unfall verhin-
dert. 

Viele andere Stürze außen-
bords gingen im Vorjahr 
noch einmal glimpflich ab, 
wie unter anderem das 

Deformierter Einstieg in Kofferdamm.

Leichtsinn führte zu Explosionen
Die tödlichen Unfälle im Jahr 2008 waren alle vermeidbar

Elbschifffahrtstag
Elbe-Verkehr im Hafen-
Hinterland verdoppeln

Die Teilnehmer des Elb-
schifffahrtstags 2008 in Ham-
burg haben gefordert, bis
2010 eine durchgängige Fahr-
rinnentiefe von mindestens
1,60 m zwischen Hamburg
und Dresden vorzuhalten. Das
müsse an 345 Tagen im Jahr
gewährleistet sein.

Auch die angrenzenden
Kanäle und Nebenflüsse seien
anforderungsgerecht zu er-
tüchtigen. 

Ferner wurden Parlament
und Regierung aufgefordert,
weitere Planungen zu unter-
nehmen, die auch nach 2010
langfristig stabile und verläss-
liche Bedingungen für die
Schifffahrt auf der Elbe ga-
rantieren. Damit ist auch ein
wirksamer Ressourceneinsatz
und umweltverträglicher Aus-
bau gemeint.

In einer Presseerklärung der
Handelskammer Hamburg
kritisiert deren Präses Frank

Horch: „Es sollte mindestens
eine Verdoppelung der heuti-
gen Transportmengen auf der
Elbe möglich sein.“ Dazu seien
aber stabile Schifffahrtsver-
hältnisse auf Mittel- und Ober-
elbe zwingend erforderlich.“

Thomas Lütje (HHLA Con-
tainer Terminals GmbH): „Das
Binnenschiff mit längeren
Transportzeiten ist auch in 
längere Logistikketten gut 
einzubinden.“ Vor allem, 
weil die Konkurrenz Schie-
ne und Straße ausgelastet 
seien.

Im Zeitraum August 2007
bis 2008 seien laut Rüdiger
Grigoleit vom Deutschen 
Seeverladekomitee im BDI 
120.000 Standardcontainer
„auf nassem Weg ins Ham-
burger Hinterland verladen
worden, ein Plus von 35 Pro-
zent.“ Allerdings liege die
Quote im Vergleich zu Rotter-
dam nur bei 2 Prozent.

Binnenschifffahrt
auf einen Blick
VBW legt Flyerserie vor

Auf wenigen Seiten finden
sich verständlich und umfas-
send alle Informationen über
den Verkehrsträger Binnen-
schiff und über Wasserstraßen
– nachzulesen in einer neuen
Flyerserie des Vereins für eu-
ropäische Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen (VBW).
Dazu sind noch eine Handvoll
Adressen von Internetseiten
angegeben, die weiterführen-
de Informationen liefern.

Ein Flyer ist den Vorteilen
des Binnenschiffstransports
gewidmet. Was den Fahrens-
leuten und dem Gewerbe
natürlich geläufig ist, lautet
hier u.a. so: Die Transportkos-
ten sind geringer als bei Lkw
und Bahn, oder: Die Wasser-
straßen haben die größten
Leistungsreserven und zusätz-
lich freie Kapazitäten. Ein
Schaubild zeigt, dass ein Bin-
nenschiff die Ladung von (je
nach Größe) 40 bis 180 Lkw
aufnehmen kann.

Ganz wichtig: die ökologi-
schen und ressourcenschonen-
den Vorteile des Binnenschiffs.
Ob bei Klimagasen, Luft-
schadstoffen, Unfällen oder
Lärm: das Binnenschiff hat
hier immer deutlich niedrigere
Werte als der Lkw oder die
Bahn. Dass das Binnenschiff
auch im Schub- oder Koppel-
verband fahren kann und da-
mit weitere Vorteile bietet oder
sich in den kombinierten Ver-
kehr einfügt, wird in der Bro-
schüre des VBW ebenfalls
dargestellt.

Dazu stellt der 141 Jahre 
alte Verein auch sein eige-
nes Informations- und Unter-
stützungsangebot dar. Der
VBW hat fünf Fachaus-
schüsse und ist in viele inter-
nationale Zusammenschlüs-
se und Gremien einge-
bunden.

Weitere Informationen unter
www.vbw-ev.de.

Beispiel des Schiffsjungen
zeigt, der im Duisburger 
Hafen im Oktober mit ange-
legter Rettungsweste ins Was-
ser fiel und gerettet werden 
konnte (der Fahrensmann 
berichtete).

Das Monopol der Berufsge-
nossenschaften auf die Ver -
sicherung gegen Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten ist
mit dem Europarecht verein-
bar. Das hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) im März
entschieden. Hintergrund war
die Klage eines Stahlbaube-
triebes gegen seine Berufsge-
nossenschaft. 

Das Unternehmen hatte wie
100 weitere Unternehmen ge-
gen die Pflichtmitgliedschaft
bei den Berufsgenossenschaf-
ten geklagt. Sie begründeten
die Klagen damit, dass das
Monopol einen Verstoß gegen
die Dienstleistungsfreiheit und
das europäische Wettbe-
werbsrecht darstelle. 

Die Richter in Luxemburg ur-
teilten nun, dass die Träger
der gesetzlichen Unfallversi-
cherung keine Unternehmen
im Sinne des Europarechts
sind. Die Pflichtmitgliedschaft
bei den Berufsgenossenschaf-
ten verstoße daher nicht ge-
gen die Rechtsnormen des

Binnenmarktes und die Wett-
bewerbsbestimmungen. Der
EuGH hat den Richtern der
deutschen Landessozialge-
richte allerdings aufgegeben
zu prüfen, ob die gesetzliche
Unfallversicherung nicht über
das Ziel einer solidarischen 
Finanzierung der sozialen Si-
cherheit hinausgeht und nur
Sozialversicherungsaufgaben
erfüllt.

Dr. Joachim Breuer, Haupt-
geschäftsführer der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV), erklärte
dazu, dass es sich um 
ein „gutes Urteil“ für den
Stand ort Deutschland hande-
le. Gerade kleine und mittel-
ständische Handwerksbetrie-
be profitieren von der
Solidargemeinschaft der Be-
rufsgenossenschaften, denn
sie müssten in einem privaten
Versicherungssystem eher mit
steigenden Prämien rechnen.
Breuer: „Sie fahren mit den
Berufsgenossenschaften ein-
deutig besser.“

Unfallversicherung mit
EU-Recht vereinbar
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Teilnahmeberechtigt sind
Versicherte und Unternehmer
der Mitgliedsbetriebe der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen.

Die Kosten der Semi-
nare einschließlich Anreise-,

Unterbringungs- und Ver -
pflegungskosten für die Teil-
nehmer trägt die Berufs-
genossenschaft für Fahrzeug-
haltungen, die Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung der Arbeit-
geber. 

Alle Anmeldungen erbitten
wir schriftlich an die BGF, Re-
ferat Binnenschifffahrt, Post-
fach 210154, 47023 Duisburg,
Tel. (02 03) 29 52-112/153 oder
Fax (02 03) 29 52-135. E-Mail:
uklein@bgf.de.

Praxis-Tipp: Gründliche 
Prüfung nach Winterschlaf
Checklisten sind dabei eine gute Hilfe

Nach einem heftigen, kalten
Winter kehrt so langsam der
Frühling ein. Dies bedeutet
wieder Auffrischung und In-
standhaltung der Fahrzeuge
bzw. Wiederinbetriebnahme
von Fahrgastschiffen, Boots-
schulen oder Bootsverleihen.
Auf den ersten Blick scheint
der Winter möglicherweise
keine Schäden angerichtet zu
haben. Gut so, doch wer kann
sich dieser Sache ungeprüft si-
cher sein? Helfen können
dann nur Prüfungen und
Checks.

Bei ganzjährig betriebenen
Fahrzeugen können manche
Prüfungen entfallen, da Ma-
schinen, Motoren oder sonsti-
ge für den Betrieb notwendige
Geräte sowieso ständig „im
Auge“ behalten werden. Bei
wieder in Betrieb gehenden
Fahrzeugen wie z.B. Fahrgast-
schiffen, die im „Winterschlaf“
waren oder anderen Betrie-
ben (z.B. Bootsverleihe) sieht
das anders aus. 

Geprüft werden muss fast
alles, von den Buganker -

Kreisverkehre gibt es in
Städten und Gemeinden im-
mer häufiger. Sie führen den
Verkehr ampelfrei über Kno-
tenpunkte und halten den Ver-
kehr flüssig. Nicht allen Ver-
kehrsteilnehmern sind jedoch
die Regeln geläufig, die hier
gelten. Darauf weist der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat
e.V. (DVR) hin. 

Bei der Einfahrt in den
Kreisverkehr darf zum Beispiel
nicht geblinkt werden. Dies
könnte leicht als Ankündigung,
bei der nächsten Ausfahrt hi-
nauszufahren, missverstanden
werden. Wenig bekannt ist
auch, dass ein als Sperrfläche
markierter Innenbereich des
Kreisverkehrs nicht überfahren
werden darf. Ausgenommen
hiervon sind lediglich Fahrzeu-
ge, die den Kreisverkehr an-
sonsten nicht durchfahren
könnten. 

Beim Hinausfahren aus dem
Kreisverkehr muss hingegen
immer geblinkt werden. Die
wartenden Autofahrer können
so schneller erkennen, dass
die Bahn für sie frei ist. Und
auch für den nachfolgenden
Verkehr ist das Blinksignal
wichtig: Möglicherweise muss
der Abbiegende nämlich an-

halten, um einen Radfahrer
oder Fußgänger passieren zu
lassen. 

Blickkontakt mit
Radfahrern

Der DVR erinnert daran,
dass in Kreisverkehren auch
Gefahren lauern: Auffahrun-
fälle können zum Beispiel
dann entstehen, wenn Auto -
fahrer beim Ein- oder Ausfah-
ren unaufmerksam sind oder
sich nicht eindeutig verhalten.
Wer aus dem Kreisverkehr he -
rausfährt, muss auf Radfahrer

und Fußgänger achten. Dies
gilt vor allem bei schlechter
Sicht und bei Dunkelheit. Rad-
fahrer sollten an Kreisverkeh-
ren stets besonders vorsichtig
sein und den Blickkontakt zu
den Autofahrern suchen. 

Der innerstädtische Verkehr
bietet Raum für alle, wenn alle
Beteiligten aufeinander Rück-
sicht nehmen. Dies ist die Bot-
schaft einer Schwerpunktakti-
on, die der DVR derzeit
gemeinsam mit den gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften
und den Unfallkassen durch-
führt. Dies gilt auch und gera-
de im Kreisverkehr. 

Ampelfreie Knotenpunkte: Kreisverkehre.

Schreiben Sie sie auf eine
Postkarte und ab geht die Post,
denn dann haben Sie die
Chance zum

1. Preis: € 50,–
2.- 5. Preis je: € 25,–

Teilnahmeberechtigt an die-
sem Kreuzwort-Rätsel sind  
alle Mitglieder und Versicherte
der Berufsgenossenschaft für
Fahrzeughaltungen mit Aus-
nahme der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der
Angehö rigen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Einsendungen unter ge-
nauer Absenderangabe ein-
schließlich der Angabe, auf
welchem Schiff und in welchem
Unternehmen der Absender
tätig ist, an die BGF, Abt. GBI,
Redaktion Der Fahrensmann,
Postfach, 22757 Hamburg.

Einsendeschluss:
30. April 2009

Auflösung
aus Fahrensmann 4/2008: 
AUSZUBILDENDER

Gewinner aus 4/2008
1. Preis € 50,–
Hannelore Westrich
Deutsche Binnenreederei AG
15738 Zeuthen

2. Preis € 25,–
Anton Grieblinger
MB „Favorit“ und Bootsverleih
83707 Bad Wiessee

3. Preis € 25,–
Sonja Tilitzky
MS „Denise“
47198 Duisburg

4. Preis € 25,–
Uwe Bolte
MS „Levana“
01917 Kamenz

5. Preis € 25,–
Jens Schuster
Segelschule Knappensee
02977 Hoyerswerda

Die Buchstaben von 1– 9 ergeben die
gesuchte Lösung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achtung beim Ein- und Ausfahren
Im Kreisverkehr muss man besonders
aufeinander achten 

Sitzbänke z.B. können über
Winter durch Frost oder
Feuchtigkeit beschädigt sein.
Steckdosen, Beleuchtungen,
Teppichböden, Kleiderhaken,
Spinde, Stufen von Treppen,
um nur einige Gegenstände
zu nennen, bedürfen eines
wachen Auges.

Gut organisierte Betriebe
haben eine selbst erarbeitete
Checkliste, mit deren Hilfe die-
ser Check durchgeführt wer-
den kann.

Mit einer solchen Liste ist
auch die Dokumentation leicht
umzusetzen. Bei einem eventu-
ellen Unfall kann die Aussage:
„Das habe ich vorher geprüft“
auch schriftlich bestätigt wer-
den. Sinnvoll ist es, in diesen
Check auch die Einrichtungen
einzubeziehen, die sowieso
regelmäßig geprüft werden
müssen wie Feuerlöscher oder
Rettungswesten. Dort, wo da-
zu ein Sachverständiger tätig
werden muss, kann man 
Prüfung mit organisieren und
das Fachpersonal beauftra-
gen.

ohne 
innere Ent-
scheidung

Teil eines
Erdteils Laufvogel Fußpunkt englischer

Artikel
Fluss durch
München Getreideart Summe der

Lebensjahre
Hafen in 
Brasilien Rauchfang

Gewinn,
Vorteil, 
Ertrag

1 4

Stadt in 
Nebraska
(USA)

Kartenwerk dämonische
Wesen

Klugheit,
reifes 
Wissen

freundlich
7

Verwandter
„Irland“ in
der Landes-
sprache

Ziel beim
Ballspiel

Schiffs-
bauplatz Zierpflanze

6

ober-
deutsch:
Gletscher

Blas -
instrument 2

Pflanzen-
züchter

kleines
Wirtshaus,
Schenke

Kriechtier Unsinn 
reden

Straftäter Lichtbild
9

Benennung

Sing-
gemein-
schaft

Haar-
trockner

ungebunden Fluss zum
Rhein Edelgas

Abk. für 
United 
States

Ruhe, Stille
(lateinisch) 5

Kartenspiel
8

Stadt in 
SW-England 3

Metall-
schlinge

Mitmachen und gewinnen

1. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für Versicherte in der Binnenschifffahrt

Nummer Zielgruppe/Seminartitel Seminartermin Seminarort

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

S6/02570 Fortbildungsseminar für Fachkräfte mit abgeschlossener 22. 02. 10 – 24. 02. 10 Sellinghausen
Berufsausbildung 
(Gefahrstoffverordnung, Explosionsschutzdokument, Hautbelastungen, Hauterkrankungen)

Betriebsratsmitglieder

H6/02278 Fortbildungsseminar (Achtung: Neuer Termin!) 13. 05. 09 – 15. 05. 09 Sellinghausen

Sicherheitsbeauftragte

G6/02571 Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte 25. 01. 10 – 29. 01. 10 Sellinghausen

G6/02572 Fortbildungsseminar für Sicherheitsbeauftragte 10. 02. 10 – 12. 02. 10 Sellinghausen

Berufsanfänger/Auszubildende

F6/02573 Einführungsseminar für Berufsanfänger in der 14. 09. 09 – 25. 09. 09 Duisburg
F6/02574 Binnenschifffahrt 20. 11. 09 – 11. 12. 09 Duisburg
F6/02575 19. 04. 10 – 30. 04. 10 Duisburg

Fahrgastschiffer und Mitarbeiter in der Bordgastronomie

F6/02576 Fortbildungsseminar „Sicheres Arbeiten durch sicheres 10. 11. 09 – 11. 11. 09 Schleswig-Holstein,
Auftreten in Konfliktsituationen“ Niedersachsen,
(Leichter Umgang mit „schwierigen“ Fahrgästen oder Hamburg u. Bremen

F6/02577 wie löse ich kreativ und konstruktiv ein Problem.) 17. 11. 09 – 18. 11. 09 Bodensee
F6/02578 01. 02. 10 – 03. 02. 10 Boppard
F6/02579 02. 03. 10 – 03. 03. 10 Berlin

Bootsvermietung

F6/02580 Arbeits- und Gesundheitsschutz für Mitarbeiter 23. 11. 09 – 25. 11. 09 Sellinghausen
in der Bootsvermietung

Mitarbeiter aus allen Bereichen der Binnenschifffahrt

F6/02581 Rettungswestenseminar 25. 11. 09 – 27. 11. 09 Sellinghausen
F6/02582 08. 02. 10 – 10. 02. 10 Sellinghausen

F6/02288 Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Binnenschifffahrt 23. 03. 09 – 26. 03. 09 Sellinghausen
G6/02583 Teil 1 17. 02. 10 – 19. 02. 10 Sellinghausen
G6/02584 Teil 2 15. 03. 10 – 17. 03. 10 Sellinghausen

2. Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzseminare für alle Gewerbezweige

Nummer Seminartitel Seminartermin Seminarort

H6/02290 Führungskräfteseminar 05. 05. 09 – 07. 05. 09 Sellinghausen
H6/02585 Gefährdungsbeurteilung – Betriebsanweisung – Unterweisung 20. 10. 09 – 22. 10. 09 Bad Hersfeld
H6/02586 23. 03. 10 – 25. 03. 10 Bad Hersfeld

F6/02587 Kompetent unterweisen 27. 10. 09 – 29. 10. 09 Bad Hersfeld
F6/02588 09. 03. 10 – 11. 03. 10 Bad Hersfeld

F6/02295 Stressbewältigung am Arbeitsplatz 15. 06. 09 – 17. 06. 09 Sellinghausen
F6/02589 02. 11. 09 – 04. 11. 09 Sellinghausen
F6/02590 24. 02. 10 – 26. 02. 10 Sellinghausen
F6/02591 10. 05. 10 – 12. 05. 10 Sellinghausen

F6/02299 Gesundheit im Alltag – gewusst wie: 06. 07. 09 – 08. 07. 09 Sellinghausen
F6/02593 Rückenprobleme, Übergewicht und Stress 13. 11. 09 – 15. 11. 09 Sellinghausen
F6/02595 Ursachen und Möglichkeiten der Vorsorge 19. 07. 10 – 21. 07. 10 Sellinghausen
F6/02592 Wiederholer 12. 10. 09 – 14. 10. 09 Sellinghausen
F6/02594 26. 02. 10 – 28. 02. 10 Sellinghausen

F6/02301 Grundlagen im betrieblichen Brandschutz 27. 04. 09 – 28. 04. 09 Duisburg
F6/02596 02. 12. 09 – 03. 12. 09 Duisburg
F6/02597 13. 04. 10 – 14. 04. 10 Duisburg

Seminarangebote 2009/2010

falleinrichtungen über den 
Salon und Maschinenraum 
bis zum Heckankermotor 
(falls vorhanden). Gerade 
im Anschluss an einen so
knackigen Winter mit Tempe-
raturen bis – 20 °C ist beson-
dere Vorsicht geboten. Durch
gefrorene Leitungen, die evtl.
geplatzt sein können, oder
Rohrverbindungen, die sich
gelöst haben, können grö ßere
Wassermengen in das Fahr-
zeug dringen. Möglicherweise
erkennt man diese Prob leme
erst im Betrieb, und dann 
ist der Schaden schon ein-
getreten.

Gleiches gilt für Vorräte.
Getränke, Konserven, aber
auch Farbeimer und Reini-
gungsmittel müssen auf Be-
schädigung der Verpackung
geprüft werden. 

Dies gilt auch für Bootsschu-
len oder -verleihe. Da müssen
die Steganlagen ebenso 
gecheckt werden wie die Boo-
te, Bootshallen, Kioske und
Reinigungs- oder Pflege-
geräte. 
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Vor der Schönheit am Ar-
beitsplatz in der Binnenschiff-
fahrt steht die eigene Sicher-
heit für Leib und Leben. Denn
was nützt baumelnder
Schmuck, der sich als Er-
stickungsfalle durch Aufhän-
gen erweisen könnte? Auch
die beliebten kleinen Stecker
an Ohren, Lippen oder ande-
ren  Körperteilen bergen wie
der scheinbar harmlose Ring
am Finger erhebliche Gesund-
heitsrisiken.

Diese Gegenstände sind
auch in der Binnenschifffahrt
fehl am Platz, weil dort kör-
perlich gearbeitet wird und
die Gegenstände am Körper
bei Bewegungen dem Han-
delnden gefährlich werden
können.

Die Berufsgenossenschaften
verbieten in ihren Vorschrif-

 ten für bestimmte Arbeiten
Schmuck an Händen und 
Armen. Arbeitnehmer aller
Berufszweige sollten dieses 
Risiko ernst nehmen. Beson-
ders gefährdet sind Beschäf-
tigte an schweren Maschinen. 

Komplikationen
bei 30 Prozent

Lange Ketten, Ohrringe,
Armreife und große Ringe
können sich bei Unachtsam-
keit in oder an den Maschinen
verfangen.

Die Folge sind Unfälle mit
blauen Flecken, aber auch
Schnittverletzungen, lebens-
gefährliche Strangulation und
abgerissene Gliedmaßen. In
Schalträumen und Trafostatio-
nen sind auch Verbrennungen

ein Risiko: Metallschmuck 
erhitzt sich leicht durch die 
hohen elektrischen Feldstär-
ken.

Modische Piercings ber-
gen ähnliche Risiken. Die-
ser Schmuck kann unbemerkt
den Sitz von Schutzausrüstung
beeinträchtigen und ist auch
als Auslöser von Erkran -
kungen gefährlich. So können
sie eine Nickelallergie mit 
einem allergischen Ekzem
auslösen.

Die BGen haben im 
Rahmen ihrer Präventions-
Kampagne: Die Haut – die
wichtigsten 2 m² – darauf hin-
gewiesen, dass bis zu 30 Pro-
zent der Piercings zu Kom-
plikationen mit schmerzhaf-
ten Entzündungen und lan-
ge anhaltenden Infektionen
führen.

Seit etwa 1950 werden ver-
mehrt hydraulische Kompo-
nenten als Baukastenelemente
hergestellt und in Anlagen
bzw. Maschinen zur Erfüllung
verschiedenster Aufgaben ein-
gesetzt. Sie müssen gepflegt
und instand gehalten werden.

Am Anfang erfolgte die Be-
dienung der hydraulischen
Steuerelemente rein manuell.
Mit der technischen Entwick-
lung wurde zunehmend die 

Schädigung der
Haut
Kombination mit elektrischen
bzw. elektronischen Bauele-
menten vorangetrieben. Heute
bestehen z.B. Ruderanlagen
auf Binnenschiffen aus einer
Fülle verketteter, komplexer
Baugruppen. Da bei der Mon-
tage und Instandhaltung sol-
cher Maschinen häufig in Be-
reiche eingegriffen werden
muss, die beim normalen Be-
trieb der Anlagen nicht zu-
gänglich oder zu gefährlich
sind, müssen bei diesen Arbei-
ten besondere Schutzmaß-
nahmen getroffen werden.

In der BG-Information BGI
5100 „Sicherheit bei der Hy-
draulik-Instandhaltung“ wer-
den Gefährdungen und Maß-
nahmen zu deren Abwendung
aufgezeigt sowie Hinweise zur
sicheren Durchführung von
Montage- und Instandhal-
tungsarbeiten gegeben. So
beschäftigt sich die BGI 5100
zum Beispiel mit dem sicheren
Umgang mit der Hydraulik-
flüssigkeit, denn diese kann
durch die in ihr enthaltenen
Legierungsbestandteile und
Additive bei unsachgemäßer

Verwendung und ungenügen-
dem Hautschutz zu irrepara-
blen Schädigungen der Haut,
unserem größten Atmungsor-
gan, führen. 

Weiter findet der Leser
wichtige Hinweise zu Arbeiten
an Hydraulikkomponenten
und Informationen, warum 
Hydraulikschlauchleitungen in
regelmäßigen Abständen aus-
zutauschen sind. Da die 
Einsatzmöglichkeiten von sta-
tionären sowie mobilen Hyd -
rauliken sehr vielfältig sind
widmet diese BG-Information
der Binnenschifffahrt ein eige-
nes Kapitel. 

Schiffe sind immer in Be -
wegung. Durch Sog und 
Wellenschlag vorbeifahrender
Schiffe, Wind und Seegang
wird auch bei an Hafen -
anlagen liegenden Schiffen
ein seitliches Neigen um meh- 

Tipps zur
Fehlersuche
rere Winkelgrade hervor -
ge rufen. Diese Schiffsbe -
wegungen können zu un -
beabsichtigten Bewegungen
ungesicherter Schiffs- und
Maschinenteile bei Montage-

oder Instandhaltungsarbeiten
führen. Daher ist eine voraus-
schauende Planung dieser 
Arbeiten erforderlich. Grund -
sätzlich sind alle Arbeiten mit
dem Schiffsführer abzuspre-
chen. Neben weiterem Wis-
senswerten über erforderliche
Prüfungen, Erster Hilfe im Zu-
sammenhang mit Unfällen an
Hydraulikanlagen und Ge-
fährdungen jeglicher Art ent-
hält die BGI 5100 auch wert-
volle Informationen und Tipps
bei der Fehlersuche defekter
oder auch fehlerhaft arbeiten-
der Hydrauliksysteme.

Also, reinschauen lohnt sich!

An Hydraulikleitung ist Vorsicht geboten
BG-Information: „Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung“

Hydraulische Anlage auf modernem Motorschiff.

Kein Schmuck und keine
Piercings bei der Arbeit
Auch in der Binnenschifffahrt ist eine 
Verletzungsgefahr gegeben 

Einsatz, Ausrüstung und Nutzung des Beibootes werden erklärt.

In der Zeit vom 19. Januar
bis 30. Januar 2009 fand 
in bewährter Zusammenarbeit
mit dem Schulschiff „Rhein“
ein weiterer Einführungslehr-
gang auf den Schulschiffen
statt. Neben Unterweisungen

im Umgang mit Winden, 
dem Beiboot, Werkzeugen,
Tauwerkskunde und Gefahr-
stoffen standen auch Besuche
der Deutschen Arbeits-
schutzausstellung in Dortmund
und dem Binnenschifffahrts-

museum in Duisburg auf dem
Programm.

Am Ende waren alle Betei-
ligte mit dem zurückliegenden
Lehrgang hoch zufrieden. Wie
schnell doch zwei Wochen ver-
gehen können!

So kann man 
Gefährdungen 
beurteilen
TRGS 400 zu Gefahrstoffen

Um eine Gefährdung einzu-
schätzen, sollte und kann sich
der Unternehmer nicht nur auf
seine Erfahrung verlassen. Ein
Leitfaden, eine Orientierungs-
hilfe, ist besser. Und die gibt es
im Fall des Umgangs mit Ge-
fahrstoffen. 

Wann immer in einem Bin-
nenschifffahrtsbetrieb Ge-
fahrstoffe verarbeitet oder
freigesetzt werden – dies kann
z.B. bei Anstricharbeiten, vor-
ausgehenden Schleifarbeiten
oder Reinigungsarbeiten mit
kennzeichnungspflichtigen Rei-
nigungsmitteln der Fall sein –,
muss anhand einer Gefähr-
dungsbeurteilung eine etwai-
ge Gefährdung der Beschäf-
tigten ermittelt werden (der
Fahrensmann berichtete). Das
fordern die §§ 5 und 6 des Ar-
beitsschutzgesetzes (ArbSchG)
sowie der § 7 der Gefahrstoff-
Verordnung (GefStoffV). Was
beide Bestimmungen aller-
dings nicht sagen ist: Wie geht
man bei der Informationser-
mittlung und der Beur teilung
der Gefährdungen eigentlich
vor?

Hier kann die Technische Re-
gel TRGS 400 „Gefährdungs-
beurteilung für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen“ bei der Durch-
führung der Gefährdungsbe-
urteilung dem Unternehmer,
der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder aber dem Betriebs-
arzt eine sinnvolle Hilfe sein.

Zu den Kernpunkten dieser
TRGS zählen u.a. die Informa -
tionsermittlung, das Gefahr-
stoffverzeichnis sowie die 
Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung. Deutliche
Erleichterungen zeigen sich
danach, wenn am Arbeits-
platz nur Gefahrstoffe vor-
handen sind, die als
Haushalts produkte in Selbst-
bedienung erhältlich sind und
unter für Privathaushalte typi-
schen Bedingungen verwen-
det werden.

Die Gefährdungsbeurtei-
lung muss derart durchgeführt
und dokumentiert werden,
dass die getroffenen Entschei-
dungen nachvollziehbar sind.

Dazu gehört auch der Nach-
weis, dass durch die getroffe-
nen Maßnahmen das Schutz-
ziel erreicht wurde. Die
Dokumentation sollte mindes -
tens folgende Angaben ent-
halten: Den Zeitpunkt und die
Personen, die die Gefähr-
dungsbeurteilung durchge-
führt haben; den Arbeitsplatz
und die Tätigkeiten, bei denen
mit Gefahrstoffen umgegan-
gen wird. Weiter soll die Do-
kumentation die am Arbeits-
platz auftretenden Gefähr-
dungen durch Einatmen von
Dämpfen (inhalative Gefähr-
dung), durch Gase und Stäu-
be, durch Hautkontakt (der-
male Gefährdung) und die
physikalisch-chemische Ge-
fährdung, z.B. Verätzungen,
Brände, Explosionen beinhal-
ten. Informationen zu den ge-
troffenen Maßnahmen und
das Ergebnis der Wirksam-
keitsüberprüfungen sowie den
Nachweis der durchgeführten
Unterweisung der Beschäftig-
ten müssen ebenfalls doku-
mentiert werden.

Gefährdung 
beurteilen

Wichtig ist auch, dass die
Beschäftigten für die Tätigkeit,
die Anwendung der techni-
schen Schutzmaßnahmen so-
wie die Nutzung der persönli-
chen Schutzausrüstung aus-
reichend qualifiziert sind! Nur
wenn sie ausreichend unter-
wiesen sind, können die in der
Gefährdungsbeurteilung ge-
troffenen Schutzmaßnahmen
den gewünschten Erfolg zei-
gen.

Bei jeder Änderung des Ar-
beitsverfahrens, beim Einsatz
neuer Stoffe oder bei organi-
satorischen Änderungen im
Arbeitsablauf muss die Ge-
fährdungsbeurteilung für den
jeweiligen Arbeitsplatz über-
prüft und gegebenenfalls
überarbeitet werden. Dazu
gehört dann natürlich auch
die Anpassung der Unterwei-
sung der Beschäftigten.

Sicherheit von Anfang an

Mit dem Gateway-West-
Containerterminal hat eine
neue Umschlaganlage auf
Logport II in Duisburg ihre Ar-
beit begonnen und damit den
neuen Hafenteil in Betrieb ge-
nommen. Laut der Duisburger
Hafen AG (duisport) ist keine
offizielle Einweihung vorgese-
hen. Das gut 30 Hektar große
Gelände ging im Frühjahr
2006 in den Besitz des Hafens

über und wurde danach auf-
wendig saniert und für logisti-
sche Nutzung vorbereitet.

Auf dem Industriegelände
stand zuvor eine Metallhütte.
Hinterlassen wurden enorme
Rückstände teils gefährlicher
Substanzen. Mit Hilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen
wurde die Fläche auf-
gekauft und von Altlasten 
befreit.

Auf Logport II hat die 
Arbeit begonnen

Moderne Umschlag-Anlage in Duisburg.
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Sie sollen uns helfen und
haben doch Nebenwirkun-
gen: Medikamente gehören
für uns ganz selbstverständ-
lich zum Alltag. Wer krank
oder nur angeschlagen ist,
der setzt auf ihre Hilfe und
beachtet meist nicht die Hin-
weise auf dem Beipackzettel
über Nebenwirkungen.
Doch viele Arzneimittel ha-
ben Einfluss auf die Fahr-
tüchtigkeit – auch für Bin-
nenschiffer ein wichtiges
Kapitel.

Worauf gilt es zu achten?
Fachleute wie Prof. Thomas
Daldrup vom Institut für
Rechtsmedizin an der Uni-
versität Düsseldorf geben
dazu Erläuterungen. Die
Hinweise stammen aus ei-
ner Telefonaktion des DVR
mit dem Rechtsmediziner,
der mit Blick auf bestimmte
Medikamentengruppen er-
klärte: „Medikamente ge-
hören für uns ganz selbst-
verständlich zum Alltag.
Was viele nicht wissen: Ein
großer Teil der Arzneimittel
hat Einfluss auf die Fahr-
tüchtigkeit und kann sogar
ursächlich für einen Unfall
verantwortlich sein. Ande-
rerseits stellen viele Medika-
mente die Fahrtüchtigkeit
überhaupt erst wieder her.
Bei vielen bleiben Fragen
offen.“ – Hier einige wichti-
ge Fragen und Antworten
zum Nachlesen: 

Welche Medikamenten-
gruppen sind beim Fahren
und Steuern besonders kri-
tisch? 

Prof. Thomas Daldrup: Es
gibt einige Arzneimittel-

die Packungsbeilage durch.
Und beurteilen Sie selbstkri-
tisch Ihren Gesundheitszu-
stand vor Fahrtantritt!

Auch frei verkäufliche
Arzneien können gefährlich
sein. So finden sich“, erklärt
Prof. Daldrup, „beispiels-
weise in vielen rezeptfreien 
Beruhigungsmitteln bezie-
hungsweise Hustenstillern
und Erkältungsmedikamen-
ten die Wirkstoffe Doxyla-
min oder Diphenhydramin
beziehungsweise Dextrome-
tarphon, die müde machen.
Gerade bei selbst verordne-
ten Medikamenten sollte
man daher den Apotheker
nach unerwünschten Ne-
benwirkungen am Steuer
fragen und Warnhinweise
im Beipackzettel unbedingt
beachten.“

Besondere Vorsicht ist
auch geboten, wenn 
man mehrere Medikamente
gleichzeitig einnehmen
muss. Medikamentencock-
tails können unberechenba-
re Nebenwirkungen entfal-
ten, die man in keinem
Beipackzettel findet. Des-
halb sollte man dann 
stets den Rat des Arztes ein-
holen. 

Neben der Gefahr für
Leib und Leben kann das
Fahren unter Medikamen-
teneinfluss auch rechtliche
Konsequenzen haben. Des-
halb nach der Einnahme
von Medikamenten und vor
dem Bedienen von Maschi-
nen oder Fahrzeugen im-
mer den Beipackzettel lesen
und ggf. auf die Einnahme
oder das Fahren verzichten.

Medikamente können die
Fahrtüchtigkeit trüben

gruppen, die in besonde-
rem Maße die Fahrtüchtig-
keit negativ beeinflussen.
Dazu gehören Schlafmittel,
Beruhigungsmittel und Psy-
chopharmaka, blutdruck-
senkende Mittel, Diabetes-
Medikamente sowie

Was ich den 
Arzt mal 

fragen wollte

?
Auf modernen Schiffen sind die Küchen selbstverständlich vom Sanitär-
bereich getrennt.

Toilette und Küche
brauchen Abstand
Räumliche Trennung auf 
Binnenschiffen

An Bord geht es meist eng
zu. Doch die Hygiene darf
nicht vernachlässigt werden,
um Infektionen zu verhindern.
Längst wissen wir: Küche und
Toilette müssen voneinander
abgeschirmt werden.

Bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts war für die Hygiene
bzw. klinische Medizin die
Auffassung bestimmend, dass
Epidemien durch üble Dünste
oder bestimmte Verunreini-
gung übertragen oder hervor-
gerufen werden (= Miasmen-
lehre). Dieser Vorstellung
folgend zeigte sich beim Um-
gang mit Infektionskrankhei-
ten, dass räumlicher Abstand
wirkungsvoll war, um das Aus-
breiten von Epidemien zum
Stillstand kommen zu lassen –
seit dieser Zeit wurden z.B. die
Krankenhäuser oder Infek -
tionsstationen im Pavillon-Stil
errichtet.

Auch die moderne Medizin,
die mittlerweile viele der Erre-
ger klassischer Infektions-
krankheiten sehr genau kennt,
bedient sich bei der Seuchen-
vermeidung oder deren
Bekämpfung des Prinzips der
räumlichen Trennung – Qua-
rantäne für Erkrankte/Krank-
heitsverdächtige und Zu-
gangsbeschränkungen für
Ge sunde. Zum Allgemeinwis-
sen gehört weiterhin, dass
menschliche Ausscheidungen
die Quelle für Neuansteckun-
gen sein können. 

Die „bei weitem schlimmsten
Verderber der Schiffsluft sind
die Menschen“ stellt 1897 C.
Busley in seinem Aufsatz über
„Die gesundheitlichen Einrich-
tungen der modernen Dampf-
schiffe“ fest. Er identifiziert
den Menschen und dessen
„Auswurfstoffe und Atmung“
noch vor Verunreinigungen
durch Brennstoffe, Lebensmit-
tel oder korrodierende Bau-

stoffe als größtes Gesund-
heitsrisiko auf engen Schiffen.
Praktische Folge seiner Emp-
fehlungen ist eine konstruktive
Trennung von Schiffsküche
und Sanitärräumen. 

Der o.g. Miasmenlehre ge-
horchend legen deutsch- und
englischsprachige Schiffbau-
empfehlungen bzw. -vorschrif-
ten bis weit in die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg fest,
welche Qualität die Lüftungen
von Bordküchen und Aborten
haben müssen. Das Schutzziel
dieser Vorschriften ist aus-
nahmslos die Minderung einer
Geruchsbelästigung. Tatsäch-
lich vorhandene Infektionswe-
ge oder Maßnahmen zu de-
ren Unterbrechung wurden in
diesen Bauvorschriften nicht
unmittelbar berücksichtigt.

Für den Bereich der Binnen-
schifffahrt wird erstmals im
Jahr 1995 in einer Novellie-
rung der Rheinschiffsuntersu-
chungsordnung eine räumli-
che Trennung zwischen
Sanitärräumen und Spei-
seräumen/Wohnküchen vor-
geschrieben: keine direkte
Verbindung zwischen diesen
Räumen, d.h. notwendiger -
weise mindestens zwei Türen
dazwischen.

Mit dieser Vorschrift ist kon-
struktiv das bestmögliche er-
reicht, um die Infektionskette
„Fäkalien – mangelnde Hand-
hygiene – Lebensmittel/Trink-
wasser“ zu unterbrechen. An
Land fordern mittlerweile die
(Muster-) Bauvorschriften der
Länder eine vergleichbare
Trennung zwischen Küchen-
und Toilettenräumen.

Aber – alle vorsorgenden,
baulichen Maßnahmen kön-
nen den wirkungsvollsten
Schutz vor Infektionskrankhei-
ten an Bord nicht ersetzen: das
Händewaschen nach dem Toi-
lettengang!

Präparate gegen Erkäl-
tungskrankheiten und Al -
lergien. Besonders kritisch
sind immer Medikamente,
nach deren Einnahme der
Blutzucker oder der Blut-
druck stark absinken kön-
nen oder die Wahrneh-
mungs- und Bewegungs-
fähigkeit eingeschränkt sein
kann. Auch Gefühlsschwan-
kungen und Persönlichkeits-
veränderungen sind kriti-
sche Nebenwirkungen. Ge-
nerell gilt aber: Fragen Sie
bei jedem verordneten Me-
dikament Ihren Arzt nach
Beeinträchtigungen der
Fahrtüchtigkeit und lesen
Sie sich immer aufmerksam

am nächsten zum Bagger (sie-
he Skizze). Das Baggerschiff
wurde mit den bordeigenen
Ankerpfählen in Position ge-
halten.

Da sich der gefundene Ge-
genstand unter Wasser nicht
sofort aufnehmen ließ, wurde
mit stärkerer Maschinenleis -
tung versucht, ihn zu lösen und
dann aufzunehmen. Hierbei

Bei Räumarbeiten in der
Weser machte ein Taucher un-
ter Wasser einen Gegenstand
aus, den er nicht am Ber-
gungsseil anschlagen konnte.
Deshalb wurde der Tauch-
gang beendet und dann sollte
mit dem Greifer des Baggers
versucht werden, diesen Ge-
genstand aufzunehmen.

Während dieser Aktion
standen fünf Mitarbeiter in
der Nähe der Steuerbord-
Schanz und beobachteten den
Vorgang mit dem Gesicht zum
Wasser. Ein Mitarbeiter stand

kam es zum Verrutschen des
Baggers und einer der Mitar-
beiter wurde zwischen
Stahlumwehrung und Bagger-
kette eingeklemmt.

Wie konnte das passieren?
Da kommen gleichzeitig viele
Sachen zusammen: Der Bag-
gerfahrer hat Baggerarbeiten
durchgeführt, obwohl sich Per-
sonen im Gefahrenbereich
des Baggers aufhielten und er
diese auch sehen konnte. Der
Baustellenleiter hat die Mitar-
beiter bei beginnender Bag-
gerarbeit nicht angewiesen,

Mitarbeiter von Bagger
auf Ponton eingeklemmt
Untersuchung nach Arbeitsunfall
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Wie es in der Vergangenheit der Fall
war, entstammt die Unfall-Chronik
auch diesmal wieder den Unfallan-
zeigen und ärztlichen Unfallmeldun-
gen, die bei der Berufsgenossen-
schaft für Fahrzeughaltungen ein -
gehen. Aus Datenschutzgründen er-
scheint lediglich eine anonymisierte
Form. Im Wesentlichen wird jedoch
die Original-Meldung wiederge-
geben.

H

Im November bekamen die Festma-
cher den Auftrag ein Seeschiff fest zu
machen. Beim Hieven der Achterleine
lief die Schmeißleine auf dem Spill
über und holte die Lose, die dem
Festmacher zu Füßen lag, in das Spill
hinein. Beim Versuch die Schmeißlei-
ne wieder frei zu bekommen geriet er
mit dem Fuß in die Bucht, die sich so-
fort zu zog und das Bein in Richtung
Spillkopf zog. Die Folge war eine
Quetschung des Fußes. Durch
drücken des Not-Aus kam das Spill zu
stehen und der Festmacher bekam
seinen Fuß wieder frei. 

H

Die Festmacher sollten als Doppel-
gang mit Hilfe des Windenfahrzeu-
ges die Leinen des Seeschiffes fest-
machen. Einer der Festmacher stand
an der Kaikante und wollte die Lei-
nen über den Poller legen als beim
Hochhieven die Schmeißleine brach.
Die Vorläufer trafen den Festmacher
so unglücklich, dass er den Halt ver-
lor und ins ca. 5° kalte Wasser fiel.
Nach ca. 15 min konnte er aus dem
Wasser gezogen und an Land ge-
bracht werden. Mit einem Kranken-
wagen wurde er wegen der Unter-
kühlung ins Krankenhaus gebracht.
Der Festmacher trug seine Persönli-
che Schutzausrüstung bestehend aus
Schutzhelm, Warnkleidung, Hand-
schuhen, Sicherheitsschuhen und 
Arbeitssicherheitsweste.

H

Der Unfall ereignete sich an Bord 
eines Fahrgastschiffes. Die Service-
kraft wurde von einem Gast an-
gerempelt als sie Teller zum Buffet
bringen wollte. Der Kellner kam ins
Stolpern und die Teller rutschten aus
der Hand. Aus Reflex versuchte er die
Teller aufzufangen und zog sich 
dabei eine tiefe Schnittverletzung am
Mittelfinger zu.

H

Der Taucher war bei Reparatur- 
arbeiten auf einem Laufsteg. Als er
Schrauben abtrennen wollte entzün-
dete sich das Holz und der Taucher
verbrannte sich sein Hosenbein. Er
zog sich dabei Verbrennungen zu.

H

Der Maschinist arbeitete an einer
Batterie. Dabei löste sich der Deckel
der Batterie und dem Maschinisten
spritzte Batteriesäure ins Gesicht. Er
zog sich dabei Verätzungen zu.

H

Das Festmacherteam bekam den Auf-
trag ein Seeschiff zu lösen. Um die
Spring, die am Pfahl in der Kette bei
extrem niedrigen Wasser gelascht
war, zu lösen, musste mit dem Boot
Stevens in den Pfahl gefahren wer-
den um von der Back eine Leiter an-
zustellen. Als der Decksmann auf die
Leiter stieg, die von einem Kollegen
gehalten wurde, rutschte das Boot
aus dem Pfahl. Der Decksmann stieg
die Leiter wieder herunter während
der Kollege versuchte schnell ins
Steuerhaus zu gelangen, um die Ma-
schine zu stoppen. Die Leiter verkeil-
te sich zwischen Ruderhaus und Pfahl
während das Boot sich weiter aus
dem Pfahl drehte und der Decksmann
mit der Leiter ins Wasser fiel. Er zog
sich eine Zerrung des Arms zu.

H

Bei Arbeiten an der Batterie rutschte
der Maschinist mit dem Schlüssel ab
und kam an die Pole. Darauf hin ex-
plodierte die Batterie und der 
Maschinist zog sich Verätzungen zu.

H

Der Decksmann ist beim Begehen 
einer Luke zu einem Stauraum ausge-
rutscht und in den Stauraum gestürzt.
Dabei ist er an einem Spant lang ge-
rutscht und hat sich ein Schienbein
aufgeschnitten.

1 – 5 Personen im Gefahrenbereich
im Bagger: Baggerfahrer
im Steuerhaus: Schiffsführer

den Gefahrenbereich zu ver-
lassen bzw. den Baggerfahrer
nicht aufgefordert, mit der Ar-
beit zu warten, bis der Gefah-
renbereich frei ist.

Und was hätte man sonst
noch zur Unfallverhütung tun
können:

Der Arbeitsbereich des
Baggers hätte begrenzt und
abgesichert werden müssen.

Durch Unterlegen von soge-
nannten „Matratzen“ oder
durch fest angebaute Führun-
gen hätte die Rutschhemmung
des Kettenfahrwerks gegen -
über dem Schiffsdeck erhöht
werden müssen. Für den Weg
vom Vor- zum Achterschiff 
wäre ein jederzeit sicher be-
gehbarer Betriebsweg abzu-
teilen gewesen.

Und wo war die Gefähr-
dungsbeurteilung, war sie
vollständig? Die Beurteilung
der Gefährdungen durch den
Betrieb des Baggers (Kombi-

nation Motorschiff/Bagger)
hätte in der Gefährdungsbe-
urteilung berücksichtigt wer-
den müssen. Und letztendlich:
die verbleibenden Gefähr-
dungen hätten durch Unter-
weisung der Beschäftigten
berücksichtigt werden müssen.
Dann hätte der Verunglückte
vielleicht nicht dort gestan-
den . . .
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„Deine Haut, die wichtigsten
2 m² Deines Lebens“: Unter
diesem Motto haben die 
gewerblichen BGen in den
Jahren 2007 und 2008 ge-
meinsam mit anderen Sozial-
versicherungsträgern eine
Präventionskampagne durch-
geführt. Ziel der Kampagne
war eine Verbesserung des
Hautschutzes: „Gesunde
Haut – weniger Hauterkran-
kungen!“ 

Inzwischen liegt der ge-
druckte Abschlussbericht vor. 

Auch die BGF beteiligte sich
an der Kampagne. Ihre Aktio-
nen richteten sich vorwiegend
an Kleinunternehmen, weil die
Erfassung des Hautschutzes
ergeben hatte, dass dort noch
Optimierungsbedarf besteht.

Das Thema bleibt auch 
jetzt nach Abschluss der Kam -
pagne aktuell. Denn gerade
bei Arbeitsplätzen auf und in
der Nähe des Wassers ist be-
sonders im Sommer der richti-
ge Hautschutz von großer Be-
deutung.

Hautschutz-Aktion
war erfolgreich
Abschlussbericht ist da
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Dem Kalender nach war
Sommer, doch das Wetter erin-
nerte eher an Frühling. Sehr
frühen Frühling. Ein heftiger
Wind peitschte einen Schauer
nach dem anderen vor sich her,
und die Temperaturen waren
einfach erbärmlich.

Hauptkommissar Hermann
Landrowsky sah verdrossen aus
dem Fenster seines kleinen Pen-
sionsfensters. Im vergangenen
Jahr war es um diese Zeit wun-
derbar warm gewesen, aber
da hatte er wegen dringender
Ermittlungen nicht verreisen
können. Und nun, da er endlich
mal wieder Gelegenheit hatte
in den kleinen Ort an der Küste
zu fahren, den er so liebte, da
musste derartig schlechtes Wet-
ter herrschen!

Aber es gab ja noch Frau Jo-
hannsen! Die skurrile Pensions-
wirtin, die Landrowsky seit vie-
len Jahren kannte, hatte bei
jedem Wetter einen hohen Un-
terhaltungswert. Und so ent-
schloss sich der Kommissar, auf
einen Plausch nach unten zu ge-
hen.

Er traf Frau Johannsen in ih-
rer Küche, wo sie eifrig dabei
war, den Entenbraten für das
Mittagessen vorzubereiten.
Landrowsky lief bereits jetzt das
Wasser im Munde zusammen.
Die gute Küche war ein weiterer
Grund, warum er immer wieder
so gerne hierher zurückkehrte.

„Haben Sie die traurige Ge-
schichte von Nils Nilsen
gehört?“, fragte Frau Johann-
sen mit einer Art Grabesstim-
me. Sie wusste, was die Stamm-
gäste von ihr erwarteten.

Nils Nilsen? Das war doch
dieser junge Mann aus der
Nachbarschaft. Der begeisterte
Segler und Mädchenschwarm.

„Nein. Was ist denn mit ihm
geschehen?“

„Er ist tot! Man sagt, durch ei-
nen Segelunfall. Aber...“

„Was: Aber?!“
„Das stimmt nicht! Es waren

Rachegeister! Ich weiß es ge-
nau! Ich habe sie gesehen!“

Frau Johannsen war berühmt
für ihre Gespenstergeschichten.
Das Problem war nur, dass
nicht alles, was sie erzählte, rei-
ne Fantasie war. Landrowsky
hatte den Verdacht, dass sie ge-
legentlich in den Dünen berau-
schende Kräuter sammelte und
auch zu sich nahm und dann
Wirklichkeit und Einbildung
nicht mehr so ganz auseinan-
der halten konnte.

„Es war im letzten Jahr, am
zehnten Juli. Das ist der Tag, an
dem mein Hannes auf See ge-
blieben ist. An diesem Tag gehe
ich immer an die Dünen und
denke an ihn. Damit das besser
geht, kaue ich ein bisschen Ni-
xenkraut.“

Aha! „Und was geschah
dann?“

„Es herrschte heftiger Wind,
fast so wie heute. Ein Sommer-
sturm. Der Strand war vollkom-
men leer. Die Flut kam mit
schäumenden Wogen. Ich sah,
wie Nils Nilsen auf den kleinen
Steg ging, an dem sein Segel-
boot liegt.“

„Ja?“
„Plötzlich waren die Geister

da! Sie fielen über ihn her! Einer
schwang einen Knüppel. Dann
segelten sie mit ihm davon!

„Nun ja. Es gab immer wie-
der Gerüchte, die Nils Nilsen
mit irgendwelchen krummen
Sachen in Beziehung brach-
ten. Wir konnten ihm jedoch
nie etwas nachweisen.“

„Was seinen Tod angeht:
Haben Sie von den Beobach-
tungen von Frau Johannsen
gehört?“

„Ja, eine Kollegin hat mir
davon erzählt...“. Moormann
machte eine wegwerfende Be-
wegung.

Landrowsky hob beschwich-
tigend die Hand. „Haben Sie
mitgebracht, worum ich Sie
gebeten hatte?“, fragte er
dann. Als der Kollege nickte,
rief der Kommissar nach der
Pensionswirtin.

„Frau Johannsen“, sagte er
mit unbewegtem Gesicht,
„dies hier ist ein bekannter
Geisterforscher. Er möchte
sich näher mit Ihren Beob-
achtungen beschäftigen und
würde dazu gerne die Ge-
sichter rekonstruieren, die 
die Geister angenommen hat-
ten, die Nils Nilsen über-
fielen.“

Moormann, der sich ein
paar Mal auf die Lippen
beißen musste, holte einen
kleinen Koffer hervor, mit 
dessen Inhalt man mensch -
liche Gesichter zusammen -
fügen und auf diese Wei-
se Phantombilder erzeugen
konnte.

Frau Johannsen war sofort
Feuer und Flamme, und nach
einer guten Viertelstunde hatte
Moormann unter ihrer Anlei-
tung zwei fertige Gesichter zu-
sammengefügt. Sein Gesicht

war jetzt vollkommen ernst,
und desgleichen war seine
Stimme, als er fragte:

„Sind Sie sich sicher?“
„Aber ja! Meine Augen sind

ausgezeichnet!“
* * * * *

„Sie haben den Mord ge-
standen!“, erklärte Moormann
zwei Wochen später am Tele-
fon. Landrowsky, der seinen
Urlaub inzwischen beendet
hatte, hörte gespannt zu.

„Die beiden Typen, deren
Gesichter ich da nach Frau 
Johannsens Erinnerungen zu-
sammenfügte, waren mir wohl
bekannt. Beide mehrfach 
vorbestraft, vor allem wegen
Raub. Nun waren sie im 
Rahmen eines größeren 
Ringes ins Rauschgiftgeschäft
eingestiegen, was uns bis-
lang verborgen geblieben
war. Nils Nilsen segelte für 
sie des Nachts aufs Meer 
hinaus und holte den Stoff 
von den Frachtschiffen, die ihn
aus Südamerika mitbrachten.
Eine ziemlich risikolose Ge-
schichte.“

„Und warum brachten sie
ihn dann um?“

„Offenbar hat Nilsen ver-
sucht, sie zu erpressen. Konnte
wohl den Hals nicht voll krie-
gen. – Jedenfalls sind wir Ihrer
Geisterseherin zu großem
Dank verpflichtet. Und Ihnen
auch natürlich.“

„Keine Ursache“, sagte
Landrowsky und beschloss,
seinen nächsten Urlaub eben-
falls bei Frau Johannsen zu
verbringen. Die hatte jeden-
falls immer etwas Aufregen-
des zu erzählen.

Rachegeister
VON JÖRG HANSEN

Fahrensmann-
Krimi

Trotz der hohen Wellen. Ein
paar Tage später wurde er an-
geschwemmt. Das Boot hat
man nie gefunden.“

„Was waren das für Geister?“
„Sie trugen Menschenge-

stalt!“, raunte Frau Johannsen.
„Aber die Gesichter, die sie an-
genommen hatten, waren mir
fremd!“

* * * * *
„Nils Nilsen wurde am

Abend des 13. Juli am Strand
gefunden“, erklärte der Kollege
aus der Kreisstadt. „Todesursa-
che war Ertrinken. Er hatte eine
schwere Kopfverletzung, die

vermutlich vom Querbaum sei-
nes Segelbootes herrührte. Der
reine Wahnsinn, bei dem da-
maligen Wetter mit dem kleinen
Boot in See zu stechen. Und
dann noch ohne Rettungs -
 weste. Ein Unfall, selbstver-
schuldet!“

„Ich glaube nicht, dass das
Ihre abschließende Meinung
ist!“, erklärte Landrowsky
trocken. „Ansonsten wären Sie
nicht sofort hergekommen,
noch dazu am Samstag.“

Der Kollege, er hieß Moor-
mann, funkelte den Kommissar
kurz an, dann nickte er:

Technische Meisterwerke
Seit 75 Jahren schweben
Binnenschiffe in die Höhe
Hebewerk Niederfinow ist technisch perfekt

Es ist schon fantastisch, was
sich Ingenieure mit dem
Schiffshebewerk Niederfinow
am Havel-Kanal ausgedacht
haben. Sozusagen ein Lift für
Schiffe, der zum Zeitpunkt sei-
ner Planung und Realisierung
eine absolute Meisterleistung
war. Eine Konstruktion, über-
wiegend aus Stahl, vergleich-
bar mit dem Eiffelturm in Paris
oder dem Funkturm in Berlin.

Zugegeben, dieses Schiffs-
hebewerk mit derartigen Tür-
men zu vergleichen ist nicht
ganz korrekt, denn die Türme
stehen ja nur als Bauwerk starr
in ihren Fundamenten. Und
das Hebewerk ist seit der In-
dienststellung am 21. März
1934 als „Maschine“ ohne
größere Havarien für die Bin-
nenschifffahrt im Einsatz. Der
Vergleich bezieht sich also auf
die Stahlkonstruktion, die ei-

nem Stabilbaukasten – also ei-
nem Spielzeug für Kinder be-
stehend aus Metallstrebe mit
Verbindungselementen – in
der Grundausführung gleicht. 

In Deutschland sind gegen-
wärtig vier Schiffshebewerke
im Einsatz, die ausschließlich
von der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes
betrieben werden. Alle diese
Hebewerke sind natürlich für
die Binnenschifffahrt im Ver-
wendungszweck absolut
gleich. Dennoch ist das
Schiffshebewerk Niederfinow
wohl das schönste seiner Art.
Den Erbauern ist mit dieser
technischen Meisterleistung
auch die Anpassung an die
Naturgegebenheiten gelun-
gen. Im Urstromtal zwischen
Oderbruch und Barnim ist der
Ausblick vom Besuchergang
des Hebewerks bei klarer
Sicht weit ins Land möglich.

Die Besucher des Schiffshe-
bewerks und des Oder-Havel-
Kanals vergessen dabei, dass
es sich hier um eine künstliche
Wasserstraße handelt. Als In-
sider stellt man sich oft die
Frage, ob die Idee zum Bau
dieser Wasserstraße, die für
die damaligen Verhältnisse
weit vorausschauend war,
heutzutage überhaupt reali-
siert werden würde.

Das Güteraufkommen war
um 1905/06 auf dem Finow-
kanal derart gestiegen, dass
man ernsthafte Planungen be-
trieb, um eine moderne Ver-
bindung zwischen Havel und
Oder zu bauen. Nach einer
für die damalige Zeit grandio-
sen Bauzeit wurde der Oder-
Havel-Kanal 1914 eingeweiht.

Zwischen Berlin Spandau und
Hohensaaten waren jetzt nur
noch fünf Schleusen zu über-
winden, die Schleuse Lehnitz
bei Oranienburg und die
Schleusentreppe Niederfinow.

Es konnten nun größere
Schiffe mit einer Tragfähigkeit
bis zu ca. 600 Tonnen zum Ein-
satz kommen.

Zwischen der Eröffnung des
Oder-Havel-Kanals mit der
Schleusentreppe und dem Bau
des Schiffshebewerkes sollten
nochmals 20 Jahre vergehen.
Das Durchfahren der Schleu-
sentreppe mit seinen vier
Schleusen war, wie man sich
heute noch vorstellen kann, ei-
ne zeitaufwendige und auch
kraftzehrende Tätigkeit – und
das ohne Hauptmaschine und
Bugstrahlruder!

Der eigentliche Hebevor-
gang konnte von nun an von
den Besatzungen der Schiffe
in ca. fünf Minuten entspannt
im Trog erfolgen. Die gesamte
Schleusenzeit betrug und be-Eine technische Meisterleistung.

Mit einem Fahrgastschiff ist Besuchern das Befahren möglich.

trägt auch heute noch rund 20
Minuten. 

Hierfür sind vier Mitarbeiter
für den sicheren Betrieb auf
dem Hebewerk tätig. Das sind
der Schichtleiter, der den Ab-
lauf insgesamt steuert, der
Trogfahrer, zuständig für die
Abläufe des Troghebens und 
-senkens, also den Schleusen-
vorgang, und die zwei soge-
nannten Treidler. Sie haben
die Aufgabe, die Schiffe fest
zu machen und bei besat-
zungslosen Fahrzeugen (Gü-
terschubleichtern) das Ziehen
aus dem Trog abzusichern.

Vier Mitarbeiter
Wie bei allen Kanälen ist je

nach Wetterlage mit einer
Winterpause beim Befahren
des Oder-Havel-Kanals und
damit auch des Schiffshebe-
werks zu rechnen. In der Zeit
des starken Eisaufkommens
werden jährlich die erforderli-
chen Wartungs- und Repara-

turarbeiten durchgeführt. Im
Januar und Februar, in man-
chen Jahren bis Mitte März,
sind dann die Monteure für
die Instandhaltung gefragt.

Wie bei der Entscheidung
zum Bau des Hebewerks vor
über 100 Jahren, als die Ka-
pazität nicht mehr ausreichte,
so war vor Jahren erneut die
Frage zu beantworten: Wie
geht’s weiter – mehr als im 24-
Stundenbetrieb ist das Hebe-
werk nicht zu betreiben. Also
war das Fazit: Ein neues He-
berwerk muss gebaut werden!

Das neue Schiffshebewerk
Nord befindet sich seit Som-
mer 2008 im Bau. Mit der Fer-
tigstellung im Jahr 2013 soll
der Verkehr mit Motorgüter-
schiffen mit bis zu 115 Meter
Länge, 11,45 Meter Breite und
bis zu 2,80 Meter Abladetiefe
ermöglicht werden. Mit der
Durchfahrtshöhe von 5,25 Me-
ter wird der Containerverkehr
nach Berlin auf dieser Wasser-
straße noch wirtschaftlicher.

Einige technische
Daten und Fakten
zum Bauwerk
• Die Bauzeit betrug acht

Jahre.
• Es wurden rund 14.000 Ton-

nen Stahl verbaut und
72.000 Kubikmeter Beton
vergossen.

• Ca. fünf Millionen Nieten
halten das Gesamtbauwerk
zusammen.

• Das Hebewerk ist 60 Meter
hoch, 94 Meter lang und 27
Meter breit.

• Der Trog, in dem die Schiffe
schwimmen, ist 85 Meter
lang, 12 Meter breit und hat
eine durchschnittliche Was-
sertiefe von 2,5 Meter. 

• Insgesamt 256 Drahtseile
mit 52 Millimeter Durchmes-
ser halten den Trog mit ei-
nem Gesamtgewicht von
4.290 Tonnen durch 192
Gegengewichte.

• Die Hubhöhe beträgt 36
Meter.

• Die Hubgeschwindigkeit
beträgt 12 Zentimeter in der
Sekunde.

• Vier Antriebesritzel werden
durch Gleichstrommotore
mit je 55 Kilowatt angetrie-
ben; ein absoluter Gleich-
lauf ist durch eine Wellen-
ringleitung gewährleistet.

• Die Trogtore und Haltungs -
tore sind als Hubtore ge-
baut, sie wiegen ca. 23 Ton-
nen, sind 12,5 Meter breit
und 3,5 Meter hoch.


